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1 PLANUNGSGRUNDLAGEN 

1.1 Anlass der Planung 

Der Markt Thiersheim und die Stadt Wunsiedel bilden seit 2018 den Zweckverband „Interkommunaler 

Gewerbepark Thiersheim – Wunsiedel, Am Plärrer, A 93“ (kurz: „Gewerbepark Am Plärrer“), um in 

interkommunaler Zusammenarbeit die gewerbliche Ansiedlung in der Region und somit die Schaffung von 

Flächen für neue, hochwertige Arbeitsplätze und attraktive gewerbliche Standorte in ausreichendem 

Umfang zu sichern.  

Zur nachhaltigen Stärkung der wirtschaftlichen Standortqualitäten und Wettbewerbsfähigkeit wird von den 

Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes gemeinsam die Umsetzung des interkommunalen 

Gewerbeparks „Am Plärrer“ angestrebt. Die Gemeinden möchten damit auf wiederkehrende Anfragen von 

Investoren nach großen, zusammenhängenden Gewerbeflächen an der A93 reagieren, da keine der 

beiden Kommunen über geeignete, freie Bauflächen verfügt, die hinsichtlich Größe, Erreichbarkeit und 

Planungsrecht den Ansprüchen potenzieller Investoren entsprechen.  

Der Aufstellung des Bebauungsplanes geht eine Machbarkeitsstudie voraus, in der 2018 vorab 

Rahmenbedingungen der Umsetzbarkeit des Vorhabens geprüft wurden. Darin wurden Möglichkeiten und 

Grenzen für die Realisierung eines interkommunalen Gewerbeparks hinsichtlich des Flächenumgriffs, der 

Infrastruktur und naturschutzfachlicher Gesichtspunkte ermittelt, die nun als Grundlage für den 

Bebauungsplan dienen. Als wichtigste Erkenntnis geht daraus hervor, dass sich auf den vorgesehenen 

Flächen eine städtebaulich und landschaftlich funktionale, sowie wirtschaftlich plausible Lösung erarbeiten 

lässt, die mit den Zielen des Zweckverbandes vereinbar sind.  

Im Vergleich zur Machbarkeitsstudie, wurden die im Bebauungsplan ausgewiesenen bebaubaren Flächen 

deutlich verkleinert. Mit dem erarbeiteten Geltungsbereich können alle Anforderungen an die 

Gewerbeflächen erfüllt und dabei die technische und wirtschaftliche Machbarkeit der infrastrukturellen 

Erschließung ebenso berücksichtigt werden, wie die Belange des Natur-, Arten- und Bodenschutzes. 

Darüber hinaus stellt der Planungsbereich aufgrund seiner guten Anbindung an überregionale 

Verkehrswege einen attraktiven Wirtschaftsstandort dar.  

1.2 Ziel und Zweck der Planung 

Funktion und Zweck des einzelnen Bebauungsplans ist es, die räumliche und bauliche Entwicklung von 

Gemeinden im Rahmen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zu lenken und zu leiten. Durch die 

am Allgemeinwohl orientierten (§ 1 BauGB) Bebauungspläne werden Baurechte erstmals geschaffen oder 

geändert. 

Die planerische Gestaltungsfreiheit findet ihre Grenze in der Bindung der Bebauungsplanung an die Ziele 

der Raumordnung und in dem Entwicklungsgebot aus dem Flächennutzungsplan. Während der 

Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan allgemein für das gesamte Gemeindegebiet die 

Entwicklung und Bodennutzung in Form von richtungweisenden Zielen und konkreten Darstellungen festlegt, 

setzt der Bebauungsplan als verbindlicher Bauleitplan für seinen Geltungsbereich parzellenscharf die 

bauliche und sonstige Nutzung sowie die Art und Weise der Bebaubarkeit von bestimmten Grundstücken 

fest. 

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans setzt die Gemeinde im Rahmen ihrer kommunalen 

Planungshoheit das im Flächennutzungsplan vorbereitete Konzept der gemeindlichen Bodennutzung in 

unmittelbar geltendes Recht um. Der Bebauungsplan wird vom Gemeinderat als Satzung beschlossen und 

ist damit gegenüber jedermann geltendes Ortsrecht. Im konkreten Fall des Bebauungsplanes 

„Interkommunaler Gewerbepark Am Plärrer, A93, Thiersheim-Wunsiedel“ tritt der Zweckverband 

„Gewerbepark Am Plärrer“ an die Stelle der Gemeinde. 
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Der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans bzw. in einigen Fällen auch erst die Rechtskraft nach 

der ortsüblichen Bekanntmachung sind Voraussetzungen für weitere Maßnahmen zur Sicherung und 

Durchführung. Bebauungspläne erstrecken sich auf einzelne Baugebiete, für die in absehbarer Zeit eine 

städtebauliche Veränderung und Entwicklung beabsichtigt ist bzw. für die eine städtebauliche Ordnung 

erforderlich ist. 

Der Zweckverband beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes die Realisierung eines 

Industriegebietes von überregionaler Bedeutung an einem attraktiven Wirtschaftsstandort mit idealen 

Ausgangsbedingungen für die Ansiedlung und Entwicklung von großflächigen Gewerbebetrieben.  

Die Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes sind bestrebt, durch die gemeindliche Bauleitplanung im 

gesamten Gemeindegebiet eine gewerbliche und industrielle Aufwertung und Entwicklung sicherzustellen. 

Derzeit sind in Thiersheim und Wunsiedel nur kleine Restfläche für Gewerbe verfügbar. Für die Ansiedlung 

von großflächigen Betrieben, die auf einen Standort in Autobahnnähe angewiesen sind, stehen bislang 

keine geeigneten Flächen zur Verfügung. Um der Nachfrage mehrerer potenzieller Investoren 

nachzukommen, wurde der Zweckverband gegründet und die Aufstellung des Bebauungsplanes 

beschlossen.  

Ein wichtiger Grundsatz bei der Gründung des Zweckverbands war es, bei der Neuausweisung des 

geplanten Gewerbeparks auf die ökologischen Gesichtspunkte verstärkt Rücksicht zu nehmen. 

Insbesondere die Stadt Wunsiedel legt seit einigen Jahren besonderen Wert auf den konsequenten Einsatz 

und Ausbau regenerativer Energien und nachhaltiger Technologien. Durch die Nutzung von Solar- und 

Windenergie, Holz und Reststoffen als nachwachsende Rohstoffe und Energieträger, Erdgas als Kraftstoff 

und moderne Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung entstehen nicht nur neue Arbeitsplätze, man möchte 

den kommenden Generationen dadurch auch eine lebenswerte Zukunft sichern. Das Ziel des „Wunsiedler 

Weges“, eine zukunftsfähige Natur zu erhalten und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, soll auch im 

Rahmen des geplanten Gewerbeparks aufgegriffen werden. Der Zweckverband legt großen Wert darauf, 

den Belangen der Ressourcenschonung (Boden, Luft, Wasser), des Gesundheits-, Lärm- und Klimaschutzes 

und der Nutzung regenerativer Energiequellen nachzukommen. 

Mit Datum vom 19.07.2022 hat der Zweckverband „Gewerbepark Am Plärrer“ die Aufstellung des 

Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbepark Am Plärrer, A93, Thiersheim-Wunsiedel“ im 

Gemeindegebiet Thiersheim beschlossen. Mit der Erstellung der Planungsunterlagen wurde das Büro 

Valentin Maier Bauingenieure AG aus Höchstadt an der Aisch beauftragt. Der Umweltbericht wird derzeit 

erstellt und wird im nächsten Verfahrensschritt, bei der regulären Beteiligung, beigefügt.  

1.3 PLANUNGSVORAUSSETZUNGEN  

1.3.1 Machbarkeitsstudie 

Den Planungen zum Bebauungsplan geht in erster Linie eine Machbarkeitsstudie für einen 

interkommunalen Gewerbepark an der A93 voraus, welche die Gemeinde Thiersheim gemeinsam mit der 

Stadt Wunsiedel 2018 beim Büro Bökenbrink aus Kalchreuth in Auftrag gegeben hat. Hierzu wurden 

folgende Unterlagen angefertigt: 

Teil A: Planungsrecht & Infrastruktur Büro Bökenbrink, Büro für städtebauliche Planung & 
Beratung (Kalchreuth) 

27.03.2018 

Teil B: Landschaftsplanerischer Fachteil WGF Landschaft Landschaftsarchitekten GmbH 
(Nürnberg) 

21.03.2018 

Teil C: Artenschutzrechtliche Voreinschätzung Ökologisch-Faunistische Arbeitsgemeinschaft 
Schwabach 

Dezember 
2017 

Teil C: Vegetationskundliche Voreinschätzung Ifanos concept & planung (Nürnberg) 27.03.2018 

Bei der Erstellung der Planunterlagen für das vorliegende Bauleitplanverfahren wurde auf den Ergebnissen 

dieser Studie aufgebaut. 
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1.3.2 Flächennutzungsplanänderung 

Die durch den Geltungsbereich berührten Flächen liegen allesamt im Gemeindegebiet des Markt 

Thiersheim. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde befindet sich seit 2020 im Änderungsverfahren, das 

ebenfalls vom Büro Bökenbrink aus Kalchreuth durchgeführt wird. Im Rahmen der Änderung wird auch der 

Geltungsbereich des Gewerbeparks behandelt. Hierfür wurden bereits folgende Unterlagen erstellt, die als 

Grundlage für die Bauleitplanung dienen: 

Planblatt Flächennutzungsplanänderung Büro Bökenbrink, Büro für städtebauliche Planung & 
Beratung (Kalchreuth) 

19.03.2020 

Planblätter Bestandskarte und 
Ausgleichspotenzial 

Ifanos concept & planung (Nürnberg) 16.08.2019/ 
27.09.2019 

Begründung mit Umweltbericht Büro Bökenbrink, Büro für städtebauliche Planung & 
Beratung (Kalchreuth) 

19.03.2020 

Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung (saP) Ökologisch-Faunistische Arbeitsgemeinschaft 
Schwabach 

August 2019 

Schallimmissionsschutztechnische 
Machbarkeitsuntersuchung  

Wolfgang Sorge Ingenieurbüro für Bauphysik 
(Nürnberg) 

24.04.2018 

Akustische Fledermauserfassung für die 
Planung des interkommunalen 
Gewerbegebiets Wunsiedel-Thiersheim 

FNB - Büro für Faunistik, Naturschutz und Biostatistik 
(Erlangen) 

25.05.2019 

1.3.3 Weitere Untersuchungen 

Die Auswertung der vorliegenden Bestandsunterlagen, sowie eine Ortsbesichtigung durch das 

Ingenieurbüro Valentin Maier AG ergaben in Abstimmung mit dem Zweckverband die festgesetzte Grenze 

des Geltungsbereiches. Darüber hinaus dienen eine Bestandsvermessung der Straßenränder, sowie ein 

von der Gemeinde Thiersheim zur Verfügung gestelltes DGM (digitales Geländemodell im 1 m – Raster) als 

Grundlagen für die Planung. 

Von der Piewak & Partner GmbH aus Bayreuth wurde im November 2021 ein geotechnisches Gutachten 

angefertigt, dem entsprechende Bodenuntersuchungen vorausgingen. Darüber hinaus wurde vom Büro 

Sorge, Ingenieurbüro für Bauphysik aus Nürnberg, ein Gutachten zum Schallimmissionsschutz in der 

Bauleitplanung angefertigt. Beide Gutachten liegen der Begründung als Anlage bei. In Kapitel 3 werden 

die für den Bebauungsplan relevanten Erkenntnisse aus den Gutachten näher dargelegt. 

Als Grundlage der Beurteilung der Hochwassergefahr rund um den Thiersbach diente ein Integrales 

Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept der Köhler Ingenieurgesellschaft GmbH & Co. KG mit Stand vom 

15. November 2019, welches die Gemeinde Thiersheim in Auftrag gegeben hat, um den Ort zukünftig 

besser vor Hochwasserereignissen schützen zu können. Dieses wird derzeit überarbeitet und mit dem 

Einfluss des Industriegebietes neu beurteilt. Unter Kapitel 2.6 wird hierauf näher eingegangen. 

1.4 VERFAHRENSABLAUF  

Das Verfahren wird im Standardverfahren gemäß § 2 Abs. 1 und § 8 BauGB durchgeführt. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass der Zweckverband gemäß § 205 BauGB nach Maßgabe seiner Satzung für die 

Bauleitplanung und ihre Durchführung an die Stelle der Gemeinden tritt. Ihm werden somit die Aufgaben, 

die der Gemeinde nach dem Baugesetzbuch obliegen, übertragen.  

Im ersten Verfahrensschritt werden sowohl die Öffentlichkeit als auch Behörden und Nachbargemeinden 

gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. BauGB frühzeitig beteiligt. Hierbei ist bei der Bewertung der Unterlagen zu 

berücksichtigen, dass der derzeitige Planstand zunächst als Grundlage für eine erste Rückmeldung der 

Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange dient, um diese im weiteren Verfahren berücksichtigen zu 

können. Die Unterlagen werden dementsprechend im laufenden Verfahren fortgeschrieben, ergänzt und 

erweitert. Insbesondere die Themen Ver- und Entsorgung, sowie die verfügbaren Flächen für 
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Kompensationsmaßnahmen sind derzeit noch in Abstimmung. Ebenso sind derzeit ein 

Immissionsgutachten, sowie ein Bodengutachten in Bearbeitung.  

Folgende Verfahrensschritte wurden während der angegebenen Zeiträume/ an den angegebenen Tagen 

durchgeführt: 

VERFAHRENSSCHRITT DATUM, ZEITRAUM 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS (ZWECKVERBANDSITZUNG) 19.07.2022 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 1 BAUGB 16.08. – 16.09.2022 

→ BEKANNTMACHUNG IM AMTSBLATT DES LANDKREISES WUNSIEDEL I. 
FICHTELGEBIRGE 

21.07.2022 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER 
BELANGE GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB 

16.08. – 16.09.2022 

ABWÄGUNG DER EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN 
(ZWECKVERBANDSITZUNG) 

 

REGULÄRE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT GEM. § 3 ABS. 2 BAUGB  

→ BEKANNTMACHUNG IM AMTSBLATT DES LANDKREISES WUNSIEDEL I. 
FICHTELGEBIRGE 

 

REGULÄRE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER 
BELANGE GEM. § 4 ABS. 2 BAUGB 

 

ABWÄGUNG DER EINGEGANGENEN STELLUNGNAHMEN 
(ZWECKVERBANDSITZUNG) 

 

SATZUNGSBESCHLUSS (ZWECKVERBANDSITZUNG)  

Die Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt jeweils im Amtsblatt des Landkreises Wunsiedel. 

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit werden die Planunterlagen in den Rathäusern beider Mitgliedsgemeinden 

ausgelegt und sind auf den jeweiligen Homepages digital abrufbar: 

→ https://www.wunsiedel.de/Bauen-Wohnen/Bauleitplanung/Aktuell-im-Verfahren 

→ https://thiersheim.de/bauen/interkommunaler-gewerbepark-thiersheim-wunsiedel  

  

https://www.wunsiedel.de/Bauen-Wohnen/Bauleitplanung/Aktuell-im-Verfahren
https://thiersheim.de/bauen/interkommunaler-gewerbepark-thiersheim-wunsiedel
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2 PLANUNGSRECHTLICHE VORRAUSSETZUNGEN 

2.1 Rechte und Pflichten des Zweckverbandes 

Gemäß § 205 BauGB tritt der Planungsverband nach Maßgabe seiner Satzung für die Bauleitplanung und 

ihre Durchführung an die Stelle der Gemeinden. Ihm werden somit die Aufgaben, die der Gemeinde nach 

dem Baugesetzbuch obliegen, übertragen.  

Gemäß Gründungssatzung vom 17.12.2018 des Zweckverbandes Interkommunaler Gewerbepark 

Thiersheim – Wunsiedel, Am Plärrer, A 93 (kurz: „Gewerbepark Am Plärrer“) zwischen dem Markt Thiersheim 

und der Stadt Wunsiedel gehen folgende Aufgaben und Befugnisse der Mitgliedskommunen auf den 

Zweckverband über, die für die Aufstellung des Bebauungsplanes von Bedeutung sind: 

▪ Alle gemeindlichen Rechte aus dem BauGB einschließlich des Rechts zum Erlass von Satzungen, 

der Durchführung von Umlegungen, der Beschaffung und Ausweisung von Ausgleichsflächen, der 

Erschließung und Ergebung von Erschließungsbeiträgen einschließlich Abschluss von 

Ablöseverträgen, nicht jedoch die Flächennutzungsplanung 

▪ Erlass von örtlichen Bauvorschriften nach dem Bauordnungsrecht der Bayerischen Bauordnung (Art. 

81 BayBO) 

▪ Soweit bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zur Wahrung von umweltschützenden Belangen 

gemäß § 1a BauGB Festsetzungen außerhalb des gemeinsamen Gewerbegebietes erforderlich 

sind, soll entweder das gemeinsame Gewerbegebiet durch Änderung dieser Satzung entsprechend 

erweitert werden oder die Festsetzungen sollen von der jeweiligen Mitgliedskommune nach 

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Abwägungsgebotes unter 

Berücksichtigung der planerischen Zielsetzung des Zweckverbandes und der Zuordnung nach § 9 

Abs 1a BauGB getroffen werden.  

▪ Erwerb, Vermarktung und Veräußerung von Grundstücken, sowie Abschluss von evtl. erforderlichen 

Optionsverträgen, auch wenn diese bereits im Eigentum eines Verbandsmitgliedes stehen 

▪ Ansiedlung und Erweiterung, sowie Verlagerung und Aussiedlung von Betrieben 

Die Organe des Zweckverbandes bilden der Zweckverbandsvorsitzende und die 

Verbandsversammlung. Letztere besteht aus den 8 Verbandsräten, den beiden ersten Bürgermeistern 

und jeweils drei bestellten Vertretern der Mitgliedsgemeinden als gekorene Mitglieder. Die 

Verbandsversammlung entscheidet über die durch Gesetz und die Satzung des Zweckverbandes 

zugewiesenen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich dem Verbandsvorsitzenden zugewiesen sind. 

Zweckverbandsvorsitzender ist jeweils für die Dauer von drei Jahren abwechselnd der erste Bürgermeister 

der Mitgliedsgemeinden, beginnend 2018 mit dem Bürgermeister der Stadt Wunsiedel. 

2.2 Abgrenzung des Geltungsbereiches 

2.2.1 Geltungsbereich 

Die Fläche des Geltungsbereiches umfasst eine Fläche von ca. 271.660 m². Betroffen hiervon sind 

folgende Flurstücke (Gemarkung Thiersheim): 

2937 (TFl.), 2938, 2939, 2940, 2943, 2944, 2944/1, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 

2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970 

(TFl.), 2971, 2972 (TFl.), 2974, 2975 (TFl.), 2976, 3025/4, 3044 (TFl.), 3044/1, 3045 (TFl.), 3045/3, 3045/4 (TFl.), 

3167 

Die Grundstücke sind teilweise noch im Privatbesitz. Derzeit laufen hierzu Grundstücksverhandlungen durch 

den Zweckverband „Gewerbepark Am Plärrer“. Nach Abschluss der Verhandlungen kann es daher noch 

zu Anpassungen am Geltungsbereich kommen. 
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Luftbild Geltungsbereich (Quelle: BayernViewer, Stand 30.05.2022) 

 

  

Drohnenaufnahmen von Süden in Richtung Westen/ Windrad (li.) bzw. Osten/ Autobahn (re.) 

Die geplante Baufläche liegt im Gemeindegebiet des Marktes Thiersheim, einer Mitgliedsgemeinde der 

Verwaltungsgemeinschaft Thiersheim. Diese liegt im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, im 

Regierungsbezirk Oberfranken und im Freistaat Bayern. Zu den Nachbargemeinden von Thiersheim zählen 

Höchstädt i. Fichtelgebirge, Thierstein, die Städte Selb und Hohenberg a. d. Eger, Schirnding, Arzberg, 

Marktredwitz, sowie die Stadt Wunsiedel. Die tschechische Grenze ist nur ca. 9 km entfernt. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Interkommunaler Gewerbepark Am Plärrer“, A93, Thiersheim-

Wunsiedel“ befindet sich ca. 1 km westlich des Ortes Thiersheim, der durch die Autobahn A93 vom 

Gewerbegebiet getrennt wird und ca. 5,5 km nordöstlich der Stadt Wunsiedel. Die nächstgelegenen 

kleineren Gemeindeteile Wampen, Kleehof und Berthardsruhe (alle Markt Thiersheim), sowie die Orte 

Göpfersgrün (Johanneszeche), Stemmasgrün (beide Stadt Wunsiedel) und Braunersgrün (Gemeinde 

Höchstädt i. Fichtelgebirge) befinden sich innerhalb einer Entfernung von ca. 1 km.  

Der Geltungsbereich wird im Norden durch den Thiersbach und mehrere kleine Waldflächen begrenzt. Im 

Osten grenzt die Bundesautobahn BA93, im Süden die Staatsstraße St2180 und im Westen die St2176 das 

Gebiet ein. Die Flächen werden bisher größtenteils landwirtschaftlich genutzt. Es befinden sich mehrere 

kleine Waldflächen, sowie Weiher und Grünzüge in dem Gebiet, die jedoch nahezu vollkommen erhalten 

bleiben und teilweise als Kompensationsflächen genutzt werden können. Das Windrad, welches sich am 

westlichen Rand des Geltungsbereiches befindet, wird durch den Bebauungsplan eine neue Zufahrt 

bekommen. In unmittelbarer Nähe, direkt an der Ausfahrt der Autobahn auf der südlichen Seite der St2180, 

befindet sich das bestehende Gewerbegebiet „Am Plärrer“, wo neben dem Autohof Thiersheim mit 

Tankstelle und Restaurant ein Solarpark, sowie verschiedene kleinere Unternehmen angesiedelt sind. Für 
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die freien Teilflächen im nördlichen Teil des Bebauungsplanes „Am Plärrer“, liegen bereits konkrete Anfragen 

vor.   

2.2.2 Flächenbilanz 

Geltungsbereich, gesamt: 271.659 m² 100,00 % 

Gewerbeflächen: 109.305 m² 40,24 % 

Verkehrsflächen gesamt: 20.054 m² 7,38 % 

- Staatsstraßen 9.364 m²  

- Erschließungsstraßen 1.545 m²  

- Wirtschaftswege 9.144 m²  

Private Grünflächen (Eingrünung): 17.492 m² 6,44 % 

Öffentliche Grünflächen: 94.733 m² 34,87 % 

- Verkehrsbegleitgrün 14.078 m²  

- Graben 6.195 m²  

- Gewässerbegleitgrün 5.797 m²  

- Potenzielle Ausgleichsfläche 68.663 m²  

Wasserflächen: 
(Thiersbach, Weiher) 

6.164 m² 2,27 % 

Waldfläche (nach Rodung): 23.894 m² 8,80 % 
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2.3 Alternativenprüfung und Standortentscheidung 

Alternative Standorte für vergleichbare Projekte nahe der A93 wurden bereits im Rahmen der 

Machbarkeitsstudie untersucht. Dabei wurden im Umkreis der Stadt Wunsiedel und des Markt Thiersheim 

verschiedene verfügbare Flächen hinsichtlich ihrer Nähe zur Autobahn, der Anbindung an bestehende 

Bauflächen, möglichem Flächenrecycling, einem geeigneten Gelände mit möglichst ebenen 

Bauflächen und der Landschaftsverträglichkeit beurteilt.  

 
Übersicht der untersuchten Alternativstandorte und naturschutzfachlicher Belange (Machbarkeitsstudie 
für einen „interkommunalen Gewerbepark A 93 Stadt Wunsiedel / Markt Thiersheim“ ; Büro Bökenbrink 

für städtebauliche Planung & Beratung, Kalchreuth) 

Alle in Betracht gezogenen Flächen liegen innerhalb des Naturparks Fichtelgebirge.  Der Standort 4 liegt 

darüber hinaus innerhalb der Schutzzone des Landschaftsschutzgebietes und ist somit trotz guter 

Standortbedingungen nicht geeignet, um hier einen Gewerbepark zu realisieren. 

Wie die Abbildung ebenfalls zeigt, scheidet neben Standort 1 (aufgrund seiner Lage im 

Wasserschutzgebiet) auch Standort 2 als Alternative aus, da darin großflächige kartierte Biotope 

vorzufinden sind und aufgrund der Nähe zum Ort Thiersheim starke Einschränkungen hinsichtlich der 

Emissionskontingente zu erwarten wären. Auch auf Fläche 3, im Gemeindegebiet von Höchstädt i. 

Fichtelgebirge, sind die angestrebten Ziele des Gewerbeparks nicht realisierbar, da durch den 

vorhandenen Windpark Braunersgrün keine großen, zusammenhängenden Bauflächen realisiert werden 

können.  

In unmittelbarer Nähe zur Autobahn verbleibt im Gebiet der Gemeinden Thiersheim und Wunsiedel nach 

vorangegangener Prüfung alternativer Standorte nur das Gelände beidseits der Staatsstraße St2180, 

welches den Untersuchungsraum der Machbarkeitsstudie darstellt. Ergebnis dieser Machbarkeitsstudie ist 

unter anderem, dass auch auf dieser großen, verbliebenen Fläche verschiedene Raumwiderstände 

auftreten. Aufgrund dessen gilt es, die untersuchte Fläche zu verkleinern und einen geeigneten 

Flächenzuschnitt zu finden, der alle Anforderungen an die gewünschten Gewerbeflächen erfüllt und dabei 

die technische und wirtschaftliche Machbarkeit der infrastrukturellen Erschließung und Geländeprofilierung 

ebenso berücksichtigt, wie die Belange des Natur- und Artenschutzes.  
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Unter diesen Gesichtspunkten wurde der Geltungsbereich im Rahmen der Vorplanungen angepasst. Die 

Gewerbeflächen wurden so verteilt, dass möglichst alle naturschutzfachlich relevanten Grünbestände 

erhalten bleiben. Dabei wurden auch die notwendigen Profilierungsarbeiten zum Ausgleich der 

bestehenden Hangsituation zum Thiersbach hin berücksichtigt. Ziel war es den wirtschaftlichen Aufwand 

hierfür noch verträglich zu gestalten.  

Die Fläche, die nun im Rahmen des Bebauungsplanes 

überplant wird, besticht insbesondere durch die 

verkehrsgünstige Lage. Die Autobahn A93, die von Hof 

über Regensburg, Pfaffenhofen und Rosenheim nach 

Kiefersfelden verläuft und dort in die österreichische A12 

übergeht, bietet mit der Ausfahrt 11 „Thiersheim“ ideale 

Standortbedingungen für die Ansiedlung von 

großflächigem Gewerbe. Darüber hinaus führt die 

Staatsstraße St2180 entlang des südlichen 

Geltungsbereiches und wurde in diesen 

aufgenommen, um eine Erschließung zu sichern. Sie 

stellt eine Verbindung der B303 (nahe Arzberg) mit 

Gefrees her. Über die Bundesstraße B303, die zugleich 

Europastraße (E48) ist, besteht darüber hinaus eine 

Verbindung nach Tschechien. Westlich des Geltungsbereiches und ebenso in diesen mit aufgenommen 

schließt die St2171 an die St2180 an, die von dort nach Marktleuthen verläuft. Durch die Anbindung an 

die nahegelegene Autobahnausfahrt und den Anschluss an die beiden Staatsstraßen ist der Standort in 

alle Richtungen überregional und sogar länderübergreifend sehr gut angebunden und stellt somit einen 

attraktiven Wirtschaftsstandort dar. 

In unmittelbarer Nähe, direkt an der Ausfahrt der Autobahn, befindet sich das bestehende Gewerbegebiet 

„Am Plärrer“, wo neben dem Autohof Thiersheim mit Tankstelle und Restaurant ein Solarpark, sowie 

verschiedene kleinere Unternehmen angesiedelt sind. Auch dies spricht für den Standort des neuen 

Bebauungsplanes „Gewerbepark Am Plärrer“, die hierdurch bereits eine entsprechende Infrastruktur, sowohl 

verkehrstechnisch als auch hinsichtlich der Ver- und Entsorgung, vorhanden ist. 

2.4 Bedarfsnachweis 

2.4.1 Reserven an gewerblichen Bauflächen 

Da im Rahmen des Bebauungsplanes ein interkommunaler Gewerbepark entstehen soll, ist der Bedarf an 

großen Gewerbeflächen nicht nur innerhalb des Gemeindegebiets des Markt Thiersheim nachzuweisen. 

Auch die Potenziale der Stadt Wunsiedel sind dabei zu berücksichtigen. Generell gilt der Grundsatz, dass 

vorrangig Innenentwicklungspotentiale zu nutzen sind. Hierzu wurden in beiden Mitgliedsgemeinden des 

Zweckverbandes die Reserven an freien Gewerbeflächen ermittelt. Demnach werden im Folgenden die 

Reserven an gewerblichen Bauflächen in ausgewiesenen Gewerbe- und Industriegebieten bewertet. 

Markt Thiersheim 

Der Markt Thiersheim hat kein Industriegebiet ausgewiesen, weist jedoch mehrere Reserven innerhalb seiner 

Gewerbegebiete auf. In Thiersheim selbst verteilen sich im Gewerbegebiet „Am Pfarrgries“ (Abb. Siehe 

folgende Seite) auf 9 Grundstücken insgesamt ca. 3,6 ha freie, gewerbliche Bauflächen. Diese befinden 

sich jedoch größtenteils in privater Hand und sind zum Teil noch nicht erschlossen. Eine Zusammenlegung 

der einzelnen Grundstücke gestaltet sich aus diesem Grund schwierig und könnte maximal eine 

zusammenhängende Fläche von 1,25 ha bilden. Die einzige Fläche, die sich in Gemeindehand befindet, 

weist eine Fläche von ca. 1.400 m² auf, wobei eine Erschließung nur gemeinsam mit den angrenzenden 

Flächen wirtschaftlich und zweckmäßig ist. Eine kurzfristige Vermarktung ist deshalb ebenso wenig möglich, 

wie die Herstellung einer großen, zusammenhängenden Gewerbefläche. Darüber hinaus ist das 

Gewerbegebiet verkehrstechnisch an den Innenbereich von Thiersheim angeschlossen, weshalb aufgrund 

 
Straßennetz übergeordneter Straßen in Verbindung 
zum Gewerbepark (rot) (BayernAtlas, Stand 11/2021) 

Tschechien 
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des erhöhten Verkehrsaufkommens und der entstehenden Immissionen keine größeren Betriebe 

angesiedelt werden sollen. Stattdessen möchte die Gemeinde diese Flächen für die Ansiedlung von 

Handwerksbetrieben oder kleineren lokalen Gewerbebetrieben vorhalten. 

 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Am Pfarrgries“, Markt Thiersheim mit hinterlegtem 

Luftbild (BayernAtlas, Stand 11/2021) 

Südlich des neuen Bebauungsplanes „Gewerbepark Am Plärrer“ befindet sich das Gewerbegebiet „Am 

Plärrer“ (Abbildung siehe folgende Seite, gelbe Umrandung) mit gültigem Bebauungsplan aus dem Jahr 

2000. Auch hier sind mehrere freie Bauflächen vorhanden, die sich jedoch ebenfalls größtenteils in 

Privatbesitz befinden und noch nicht erschlossen sind.  

Bei ersten Planentwürfen des neuen Bebauungsplanes waren Teilflächen des genannten 

Bebauungsplanes im Geltungsbereich enthalten. Da jedoch eine große Teilfläche südlich der Staatstraße 

inzwischen an ein regionales Unternehmen vermarktet werden konnte, wurde der Planungsbereich 

verringert. Der Geltungsbereich (rot) enthält nun ausschließlich Bauflächen, die bisher nicht baurechtlich 

behandelt wurden. Lediglich die Staatsstraßen, sowie teilweise Verkehrsbegleitgrün werden durch den 

neuen Bebauungsplan überplant. Dies ist zwingend erforderlich, um die verkehrstechnische Erschließung 

des neuen Gewerbeparks gewährleisten zu können. 
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Am Plärrer“, Markt Thiersheim mit hinterlegtem Luftbild 
(BayernAtlas, Stand 11/2021); in rot der Geltungsbereich des geplanten Gewerbeparks „Am Plärrer, orange die 

durch den neuen Bebauungsplan überplante Fläche 

Stadt Wunsiedel 

Auch in Wunsiedel sind noch freie Gewerbefläche vorhanden, sowohl in Gewerbe- als auch in 

Industriegebieten. Aus der folgenden Übersicht aus der Machbarkeitsstudie sind vorhandene Bauflächen 

für Gewerbebetriebe gekennzeichnet. 

 
Übersicht über die Reserven an gewerblichen Bauflächen der Stadt Wunsiedel (Machbarkeitsstudie) 
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Aus der Machbarkeitsstudie geht hervor, dass sich die Hälfte dieser Flächen in Privatbesitz befinden und 

der Erweiterungsmöglichkeit bestehender Betriebe dient. Von ca. 6,6 ha Gewerbeflächen mit Baurecht 

sind derzeit nur 2,0 ha erschlossen. Hiervon befinden sich nur ca. 0,6 ha in öffentlicher Hand. Darüber 

hinaus weisen diese kurzfristig verfügbaren Bauflächen nur eine Größe von weniger als 0,5 ha auf und sind 

somit deutlich kleiner als von zahlreichen Interessenten gefragt. 

Die einzige größere Gewerbefläche in Wunsiedel mit einer größeren zusammenhängenden Fläche von 

ca. 2,2 ha befindet sich innerhalb des Gewerbe- und Industriegebietes Holenbrunn-West, welches zum 

einen noch nicht erschlossen ist und zum anderen nur geringfügig (ca. 0,9 ha) im Besitz der Stadt ist. Die 

beiden städtischen Bauflächen weisen jeweils ca. 5.500 m² bzw. 3.500 m² auf. Bei diesen Flächen muss 

außerdem berücksichtigt werden, dass eine Zufahrt nur entlang von Wohngebieten möglich ist, was große 

Firmen von einer Ansiedlung abhält. 

Auch die Stadt Wunsiedel sieht in ihrer gewerblichen Entwicklung vor, die kleineren, größtenteils 

innenstadtnahen Gewerbeflächen, für mittelständische Handwerks- und Gewerbebetriebe bereitzuhalten. 

Hiervon erhofft man sich weniger Konfliktpotential im Hinblick auf die Themen Immissionsschutz und 

Verkehrsaufkommen. 

2.4.2 Flächenbedarf aufgrund konkreter Anfragen 

Bereits im Rahmen der Voruntersuchungen für die Machbarkeitsstudie lagen dem Landkreis mehrere 

Anfragen von Firmen vor, die auf der Suche nach autobahnnahen Flächen mit einer Größe von 1,5 bis 

100 ha sind und sich aufgrund der verkehrsgünstigen Lage gerne im Bereich der Autobahnausfahrt 11 

(Thiersheim) der A93 ansiedeln würden. Beabsichtigt waren damals beispielsweise ein Betonwerk, ein 

Produktionsstandort für Solarmodule, eine Folienfabrik oder ein Ferienpark. Da derartige Anfragen nach 

großen, zusammenhängenden Flächen in einer Größenordnung von zumeist 5 bis 20 ha im Laufe der 

letzten Jahre sowohl beim Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge als auch bei der Gemeinde Thiersheim 

und der Stadt Wunsiedel zugenommen haben, haben sich die beiden Gemeinden dazu entschlossen 

einen Zweckverband zu gründen und somit in interkommunaler Zusammenarbeit der großen Nachfrage 

nachzukommen.  

Zunächst war geplant, auch Gewerbeflächen mit einem Umgriff von bis zu 30 ha zu entwickeln. Nach 

einer Bestandsaufnahme und der Überprüfung verschiedener Randbedingungen hat man sich dazu 

entschlossen die Größe der Gewerbeflächen auf ca. 1,5 bis 7 ha zu begrenzen. Der Geltungsbereich 

wurde im Laufe der Planungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes mehrfach angepasst, sodass auf 

Grundlage der Anforderungen, die aus Anfragen verschiedener Investoren hervorgingen, derzeit 3 

Gewerbeflächen mit Grundstücksflächen von 1,6 ha, 3,7 ha und 7,3 ha entstehen. Die vorgeschlagenen 

Grundstücksgrenzen zwischen den Gewerbeflächen sind jedoch nicht festgesetzt und können somit noch 

individuell an aktuelle Anfragen angepasst werden.  
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2.4.3 Statistische Kennzahlen 

Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge weist in den 

letzten Jahren eine negative Bevölkerungsentwicklung 

auf. Die Einwohnerzahlen sind in den letzten 10 Jahren 

um ca. 5 % gesunken, die Bevölkerungs-

vorausberechnung bestätigt diesen Trend bis 2039. 

Demnach soll die Bevölkerung im Zieljahr 2022 im 

Vergleich zur Berechnung 2019 bereits um weitere 2,5 

% sinken, in den nächsten 10 Jahren um insgesamt ca. 

7 % gegenüber 2019. Der Landkreis liegt damit 

deutlich unter dem Durchschnitt des Regierungs-

bezirkes Oberfranken mit einem durchschnittlichen 

Verlust von ca. 3 % in den kommenden 10 Jahren. Im 

Vergleich zu Gesamtbayern, wo eine leichte Zunahme 

der Bevölkerungszahlen vorausberechnet wird, zeigt 

sich, dass der Landkreis an Attraktivität für Bürger 

zunehmen muss, um zum einen insbesondere junge 

einheimische Familien zu halten und zum anderen 

mehr Menschen zur Zuwanderung in die Region zu 

überzeugen.  

Auch innerhalb der beiden Kommunen spiegelt sich 

diese negative Bevölkerungsentwicklung wider. Die 

Einwohnerzahlen der Stadt Wunsiedel haben innerhalb 

der letzten 10 Jahre um ca. 2,3 % abgenommen. Im Zieljahr 2022 soll die Stadt ca. 9100 Einwohner 

aufweisen und die Bevölkerung damit im Vergleich zu 2019 (9295 Einwohner) weiter abnehmen. Dieser 

Trend setzt sich auch innerhalb der nächsten Jahre fort. In 10 Jahren soll die Einwohnerzahl auf ca. 8900 

Personen, im Jahr 2039 dann auf ca. 8700 Personen zurückgehen. Das entspricht einem Verlust von fast 

6,5 % Einwohner zwischen 2019 und 2039. 

Die Werte für den Markt Thiersheim zeigen einen noch deutlichere Negativentwicklung auf. Innerhalb der 

letzten 10 Jahre hat die Bevölkerung kontinuierlich um ca. 7,5 % (von 1918 auf 1775 Einwohner) 

abgenommen. Der Trend setzt sich den Ergebnissen der Bevölkerungsvorausberechnung zufolge weiter 

fort, denn im Zieljahr 2022 soll die Bevölkerung von Thiersheim nur noch 1750 Einwohner betragen und bis 

2039 sogar auf 1610 zurückgehen. Das entspricht einer 

Abnahme von ca. 9,3 % innerhalb der nächsten 20 

Jahre.  

Der Bevölkerungsabnahme möchten die einzelnen 

Gemeinden, sowie der Landkreis natürlich 

entgegenwirken. Damit sich wieder mehr junge 

einheimische Familien für eine Zukunft in ihrer Heimat 

entscheiden und darüber hinaus die Zuwanderung in 

den Landkreis zunimmt, gilt es die Attraktivität der Region 

zu steigern. Ein wichtiger Faktor ist hierbei das 

Arbeitsplatzangebot. Da der Landkreis Wunsiedel i. 

Fichtelgebirge im Oktober 2021 mit einer 

Arbeitslosenquote von 3,8 % im Vergleich zu seinen 

Nachbarlandkreisen (Tirschenreuth 2,6 %, Bayreuth 2,3 

%, Hof 2,9 %) deutlich Bedarf an Arbeitsplätzen aufweist, 

ist die Ausweisung eines großen Gewerbeparks mit 

verschiedenen, potentiellen Arbeitgebern ein großer 

Gewinn für die Region. 

 
Bevölkerungsentwicklung in den kreisfreien Städten 
und Landkreisen Bayerns (rot: Landkreis Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge) bis 2039 laut Bevölkerungsvoraus-

berechnung für Bayern des Bayerischen 
Landesamtes für Statistik (Stand 2019) 

 
Arbeitslosenquoten im Oktober 2021 in den 

kreisfreien Städten und Landkreisen in Bayern (rot: 
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge)  laut 

Bevölkerungsvoraus-berechnung für Bayern des 
Bayerischen Landesamtes für Statistik (Stand 2019) 
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In den letzten 6 Jahren ist nach Angaben des Landesamtes für Statistik (Statistik kommunal 2020) die 

Arbeitslosenzahlen in der Stadt Wunsiedel um ca. 25 % und im Markt Thiersheim um ca. 33 % gesunken. 

Die Arbeitslosigkeit liegt in Wunsiedel nur bei ca. 2 %, in Thiersheim sogar nur bei ca. 1,7 %. Das zukünftige 

Arbeitsplatzangebot soll dazu beitragen, die Arbeitslosenzahlen weiter zu verringern und insbesondere ein 

überregionales Angebot schaffen, um auch innerhalb des Landkreises die Arbeitslosenzahlen weiter 

abnehmen zu lassen und darüber hinaus mehr Familien dazu bewegen, sich in den Gemeinden 

niederzulassen, um auch die Bevölkerungszahlen wieder wachsen zu lassen. 

2.4.4 Resume 

Die Umsetzung des Bebauungsplanes mit Ausweisung großflächiger Gewerbeflächen ist insbesondere 

durch konkrete Nachfragen und fehlende Reserven an entsprechenden Bauflächen begründet. Mit der 

Ausweisung eines interkommunalen Gewerbeparks verfolgt der hierfür gegründete Zweckverband das Ziel, 

durch eine gute Kooperation und interkommunale Zusammenarbeit der Mitgliedsgemeinden 

grenzüberschreitend vorhandene Standortnachteile auszugleichen und regionale Potenziale zu nutzen.  

2.5 Übergeordnete Planungsvorgaben 

2.5.1 Landesentwicklungsplan 

Die Ziele und Grundsätze der Landesplanung sind im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) formuliert 

und in den Regionalplänen einzelner Planungsregionen detaillierter beschrieben.  

Unter Ziel 1.4.4 formuliert das LEP den Grundsatz, dass durch Kooperation und Vernetzung sowie durch 

interkommunale Zusammenarbeit innerhalb von Teilräumen und zwischen Teilräumen, auch 

grenzüberschreitend, vorhandene Standortnachteile ausgeglichen, regionale Potenziale identifiziert, 

genutzt und deren Vermarktung optimiert und die Innovationsfähigkeit erhöht werden sollen. Demnach 

haben sich der Markt Thiersheim und die Stadt Wunsiedel dazu entschlossen, gemeinsam einen 

interkommunalen Gewerbepark zu entwickeln, um voneinander zu profitieren. 

Gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern soll die Ausweisung von Bauflächen an einer nachhaltigen 

Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet 

werden (LEP 3.1 G). In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 

möglichst vorrangig zu nutzen sind. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht 

zur Verfügung stehen (LEP 3.2 Z). Dass weder in Thiersheim noch in Wunsiedel ausreichend große 

Gewerbeflächen verfügbar sind, wird in Kapitel 2.4 (Bedarfsnachweis) dargelegt. Demnach stehen in 

keiner der Mitgliedsgemeinden passende Innenentwicklungspotenziale zur Verfügung. 

Das LEP-Ziel 3.1 G, dass flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen unter Berücksichtigung der 

ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden sollen, entspricht einem Grundsatz des 

Zweckverbandes bei den Planungen zum Bebauungsplan. Dies unterstreicht beispielsweise der geringe 

Anteil an neuen Erschließungsstraßen, sowie sämtlichen Festsetzungen hinsichtlich befestigter Flächen 

oder Grünflächen. 

Darüber hinaus ist die Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden (LEP 3.3 G) und neue Siedlungsflächen 

deshalb möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen (LEP 3.3 Z). Durch den 

bestehenden Bebauungsplan „Am Plärrer“, dessen Geltungsbereich sich deutlich über die bereits bebaute 

Fläche hinaus erstreck, ist eine Anbindung an ein bestehendes Gewerbegebiet gewährleistet. Teilflächen 

innerhalb dieses Bebauungsplanes sollen kurzfristig bebaut werden. Hier steht für eine große Fläche südlich 

der St2180 (um die Flur-Nr. 3160, 3131, 3132, etc.) bereits ein Investor fest.  

Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit können in grenznahen Gebieten und besonders strukturschwachen 

Gemeinden, wie der Markt Thiersheim deklariert wird, gem. LEP Ziel 3.3 G auch von der Möglichkeit der 

Zielabweichung nach Art. 4 Abs. 1 Satz 1 BayLplG Gebrauch gemacht werden. 
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Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist dementsprechend mit den Zielen der Landesplanung aus oben 

dargelegten Gründen vereinbar.  

2.5.2 Regionalplan 

Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge gehört der Planungsregion 5, Oberfranken-Ost an. Alle 

zugehörigen Kommunen gelten als „Raum mit besonderem Handlungsbedarf“. Die Attraktivität der Region 

als vielfältiger eigenständiger Lebens- und Wirtschaftsraum soll gesichert und erhöht werden Dabei soll 

unter anderem der Mittelbereich Marktredwitz/ Wunsiedel, als gemeinsames Oberzentrum, gestärkt und 

die Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessert werden (II, 1.1). Darunter fällt auch die Verbesserung der 

Wirtschaftsstruktur und der quantitative und qualitative Ausbau des Arbeitsplatzangebotes, was eines der 

großen Ziele des Zweckverbandes darstellt (II, 1.3).  

Die Wirtschaftskraft und die Wirtschaftsstruktur sollen gestärkt, das Arbeitsplatz- und 

Berufsausbildungsangebot insgesamt erhöht, breiter gefächert und qualitativ verbessert werden. Auf eine 

weitere Stärkung der regionalen Wirtschaft soll auch zur Erhaltung ihrer Konkurrenzfähigkeit im europäischen 

Binnenmarkt hingewirkt werden (I, 5.). Dadurch kann auch auf einen Ausgleich der Nachteile der Region, 

aus der durch die Teilung Deutschlands bedingten Randlage und aus natürlichen Gegebenheiten 

hingewirkt werden (I, 2.).  

Hinsichtlich des Arbeitsplatzangebotes soll explizit im Mittelbereich Marktredwitz/ Wunsiedel eine 

Verbreiterung und Differenzierung des Arbeitsplatzangebotes durch Auffächerung der Branchenstruktur und 

Verstärkung des Dienstleistungsbereiches angestrebt werden (IV, 2.1). Außerdem soll im produzierenden 

Gewerbe nachhaltig auf eine Erhöhung der Arbeitsplatzzahl hingewirkt werden. Die Schaffung neuer 

Arbeitsplätze für qualifizierte Kräfte soll vor allem dort angestrebt werden, wo aufgrund der technischen 

Entwicklung im industriellen Bereich die Zahl der Arbeitsplätze rückläufig ist. (III, 2.2) 

Für Thiersheim wird insbesondere die Sicherung und Verbesserung der Versorgungsinfrastruktur, die Stärkung 

der Versorgungsfunktion des Einzelhandels und die Schaffung weiterer nichtlandwirtschaftlicher 

Arbeitsplätze als Ziel formuliert (V, 2.1.2) 

Die Leistungsfähigkeit der natürlichen Lebensgrundlagen soll bei alldem erhalten und verbessert werden. 

Zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen soll ein 

wirksamer Ausgleich angestrebt werden. Dabei sollen ökologisch bedeutsame Räume im Bereich der 

Regionsgrenzen gemeinsam mit den Nachbarn gesichert und soweit erforderlich gepflegt werden (I, 6.). 

Charakteristische naturnahe Biotope sollen in Funktion und Umfang gesichert, erhalten und soweit 

erforderlich gepflegt werden. Auf eine Vermehrung des Flächenanteils soll auch insbesondere im 

Mittelbereich Marktredwitz/Wunsiedel hingewirkt werden. (I, 1.4) 

Bei der Aufzählung der wichtigsten, die vorliegende Planung betreffenden Ziele wird deutlich, dass der 

Zweckverband bestrebt ist, diesen gerecht zu werden. Das Vorhaben ist mit dem Regionalplan vereinbar, 

weil mit der Entwicklung des interkommunalen Gewerbeparks eine Erhöhung des Arbeitsplatzangebotes 

im produzierenden Gewerbe hingewirkt wird und dadurch qualitativ und quantitativ 

nichtlandwirtschaftliche Arbeitsplätze geschaffen werden können. Dabei sollen naturschutzfachliche 

Aspekte oberste Priorität haben und bestehende Wälder, Gewässer und Grünzüge nahezu vollkommen 

erhalten und teilweise sogar aufgewertet werden. 

Im Folgenden wird die Planung mit den Zielkarten der Region Oberfranken-Ost abgeglichen: 
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Themenkarte Landschaft und Erholung 

 

 

 
 

 

Regionalplan der Region Oberfranken-Ost 
(Karte 3 „Landschaft und Erholung“: Landschaftliche Vorbehaltsgebiete) 

Aus dem Kartenausschnitt des Regionalplanes ist ersichtlich, dass im Geltungsbereich kein 

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet liegt. Das Gebiet liegt zwar im Naturpark Fichtelgebirge, jedoch nicht 

innerhalb einer Schutzzone.  

Themenkarte Siedlung und Versorgung 

 

 

 
 

 

Regionalplan der Region Oberfranken-Ost  
(Tektur zu Karte 2 „Siedlung und Versorgung“: Gewinnung, Sicherung und Erkundung von Bodenschätzen) 

Aus der Karte geht hervor, dass sich in unmittelbarer Umgebung des Geltungsbereiches Vorbehaltsgebiete 

für Bodenschätze befinden. Dies betrifft insbesondere zwei Bereiche südwestlich des Plangebietes mit 

Speckstein/ Talkschiefer, wovon jedoch keine Auswirkungen auf die vorliegende Planung zu erwarten sind. 

In einer Entfernung von mehr als 4,5 km befindet sich darüber hinaus ein Vorbehaltsgebiet für Granit, 

welches die Planung jedoch ebenso wenig beeinflusst. 



AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES 
„GEWERBEPARK AM PLÄRRER“  
BEGRÜNDUNG 

  
 

     Seite 19 von 40 

Begründungskarte Landschaftsbildbewertung 

 

 

 

 
 

 
Regionalplan der Region Oberfranken-Ost 

(Begründungskarte 4 „Landschaftsbildbewertung“) 

Der Begründungskarte nach zu urteilen kann die Fläche, auf welcher der Gewerbepark realisiert werden 

soll als Landschaft mit mittlerer Bedeutung für das Landschaftsbild gewertet werden. In der näheren 

Umgebung sind keine Einzelelemente mit hoher/ sehr hoher Fernwirkung vorhanden. Die geplante 

Realisierung des Gewerbeparks wird das Landschaftsbild also nicht maßgeblich beeinträchtigen. Das 

Gebiet ist im Norden, Osten und Westen durch Wald abgetrennt und nur im Süden zur freien Landschaft 

hin offen. Dort befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite der St2180 bereits ein Autohof, von 

welchem man einen weitläufigen Ausblick in Richtung Arzberg hat. Dieser wird durch den Gewerbepark 

nicht beeinträchtigt. 

2.5.3 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungspläne (verbindliche Bauleitplanung) aus dem 

Flächennutzungs- und ggf. Landschaftsplan (vorbereitende Bauleitplanung) zu entwickeln. Die Gemeinde 

Thiersheim verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2000. Ein Teilfläche der 

neuen Gewerbeflächen sind bereits entsprechend dargestellt.   

 
Rechtskräftiger Flächennutzungsplan der Gemeinde Wunsiedel aus dem Jahr 2000 

Um zum einen die verfügbaren landwirtschaftlichen Flächen effektiv und wirtschaftlich nutzen zu können 

und zum anderen wichtige Grünstrukturen langfristig zu erhalten, werden derzeit Änderungen am 

Flächennutzungsplan vorgenommen. Das Änderungsverfahren wird derzeit vom Büro Bökenbrink aus 
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Kalchreuth durchgeführt. Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Zeitraum 

vom 14.04.2020 bis 15.05.2020 sind bereits wesentliche Stellungnahmen eingegangen, auf deren 

Grundlage der Flächennutzungsplan in der Zwischenzeit überbearbeitet wurde.  

Eine enge Abstimmung bezüglich der aktuellen Planungen und Ziele im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes findet zwischen den beiden Planungsbüros vor der nächsten Auslegungsrunde des 

Flächennutzungsplanes statt. 

 
Geplante Änderung des Flächennutzungsplanes mit Stand 19.03.2020 (1. Beteiligungsrunde) des Büro Bökenbrink 

2.6 Überprüfung weiterer Randbedingungen 

2.6.1 Wasserwirtschaft  

Festgesetzte und Wasserschutzgebiete 

 
Trinkwasserschutzgebiete in unmittelbarer Umgebung (gestrichelt = planreif, kariert = festgesetzt) 

(Quelle: BayernAtlas 08/22) 
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Südöstlich des Geltungsbereiches befindet sich das große, festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet 

„Thiersheim, M“. Die vorgelegte Planung hat darauf keine negativen Auswirkungen. Auch die weiteren 

Trinkwasserschutzgebiete, die jeweils mindestens 1 km entfernt liegen, werden nicht beeinträchtigt. 

Überschwemmungsgebiet und hochwassersensible Bereiche 

  
Vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete in der 
Umgebung von Thiersheim [Quelle: BayernAtlas 08/22] 

wassersensible Bereiche (grün) im Bereich des 

Thiersbach [Quelle: BayernAtlas 08/22] 

Der Thiersbach ist ein Gewässer III. Ordnung. Somit sind dort keine Überschwemmungsgebiete festgesetzt 

und Hochwassergefahrenflächen nicht in den allgemein zugänglichen Karten (z.B. BayernAtlas) dargestellt. 

In dem Kartenausschnitt sind lediglich vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete der Röslau (Süden) 

und Eger (Norden) dargestellt, die jedoch das Plangebiet nicht beiinflussen. Dennoch ist anhand der grün 

dargestellten wassersensiblen Bereiche zu erkennen, dass insbesondere bei Starkregenereignissen 

durchaus von einer gefährlichen Hochwassersituation, um den Thiersbach auszugehen ist. Dies bestätigen 

auch mehrere Hochwasserereignisse in Thiersheim, welcher Anlass dafür waren, ein integrales 

Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept aufzustellen.  

Nähere Informationen hierzu folgen unter Punkt 3.1.4 „Hochwasserschutz“. 

2.6.2 Naturschutzfachliche Belange 

 
Biotope (rot), Ökoflächen (hellgrün, lila), Naturparke (gelb) und Landschaftsschutzgebiete (dunkelgrün) in 

der unmittelbaren Umgebung des Plangebietes [Quelle: BayernAtlas 08/22] 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine Biotopkartierungen, der Geltungsbereich liegt innerhalb des 

Naturparks Fichtelgebirge, jedoch nicht innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes des Naturparks, 

welches sich in ca. 500 m südlich erstreckt. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich mehrere 

kartierte Biotope und größere Ökoflächen, auf die von der Planung keine negativen Auswirkungen 

ausgehen. 
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2.6.3 Umwelteinflüsse 

Immissionen 

Im Dezember 2021 wurde vom Büro Sorge, Ingenieurbüro für Bauphysik aus Nürnberg ein Gutachten 

„Schallimmissionsschutz in der Bauleitplanung gem. DIN 18005 und DIN 45691“ erstellt, in dem für die 

geplanten Teilflächen die maximal zulässigen Emissionskontingente berechnet wurden. Zusätzlich wurden 

richtungsabhängige Zusatzkontingente ermittelt. Einwirkende Verkehrsgeräuschimmissionen wurden 

aufgrund des fehlenden Verkehrsgutachtens nicht durchgeführt. 

Emissionskontingente sowie richtungsabhängige Zusatzkontingente wurden so dimensioniert, dass die 

Anforderungen der DIN 18005 und TA Lärm für ein Industriegebiet an maßgeblichen Immissionsorten 

außerhalb des Plangebietes eingehalten werden.  

Im Ergebnis ist festzustellen, dass mit den ermittelten Emissionskontingenten und Zusatzkontingenten eine 

weitgehend uneingeschränkte industrielle Nutzung im Tagzeitraum in allen Richtungen möglich ist. 

Begrenzungen der zulässigen Immissionen, die zu Einschränkungen industriegebietstypischer 

Betriebsabläufe oder zu Schallschutzmaßnahmen im Plangebiet führen können, sind ausschließlich im 

Nachtzeitraum in alle Richtungen zu erwarten. Im Schallschutzgutachten für die Bauleitplanung wird daher 

empfohlen, bereits im Planungsstadium auf eine entsprechende Orientierung von Geräuschquellen zu 

achten und die Abschirmwirkung von Gebäuden und dem Gelände zu nutzen.  

Die ermittelten, maximal zulässigen Emissionskontingente (Basiskontingente) betragen: 

 

Im Rahmen des Schallschutzgutachtens wurden an den maßgeblichen Immissionsorten die 

Immissionskontingente tags und nachts den zuvor ermittelten Planwerten gegenübergestellt. Dabei wurde 

ersichtlich, dass an 6 von 8 Immissionsorten rechnerisch höhere Emissionskontingente festsetzbar wären. 

Für diese Immissionsorte können gem. DIN 45691 richtungsabhängige Zusatzkontingente festgesetzt 

werden. Diese sind wie folgt festgesetzt: 

 

Das Gutachten liegt der Begründung als Anlage bei. 

 

 



AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES 
„GEWERBEPARK AM PLÄRRER“  
BEGRÜNDUNG 

  
 

     Seite 23 von 40 

Auswirkungen der Windkraftanlage 

Unweit westlich des Gewerbeparks befindet sich eine Windkraftanlage mit einer Gesamthöhe von 199 m. 

Da es sich bei dem Bebauungsplan nicht um eine schutzwürdige Wohnbebauung handelt, ist die 10-H-

Regel nicht anzuwenden. Die Tiefe der erforderlichen Abstandsflächen beträgt gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 

Bayer. Bauordnung (BayBO) grundsätzlich 1 H. Jedoch liegen die Voraussetzungen für Abweichungen nach 

Art. 63 Abs. 1 Bayer. Bauordnung (BayBO) unter Berücksichtigung des Schutzzweckes des 

Abstandsflächenrechtes und nach Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange 

vor. Insbesondere handelt es sich hier abstandsflächenrechtlich um eine atypische Fallgestaltung. Im Zuge 

der Genehmigung der Windkraftanlage wurde ein baurechtlicher Mindestabstand von 70 m festgelegt, 

welcher im Bebauungsplan als Bauverbotszone dargestellt und festgesetzt ist.  

Aus diesem Grund werden Wohnungen im Gewerbepark grundsätzlich ausgeschlossen. Im Falle geplanter 

schutzwürdiger Nutzungen sind jedoch immissionsschutzrechtliche Abstände einzuhalten. 

Luft und Klima 

Durch die Erweiterung der Gewerbeflächen sind klimaökologisch wirksame Strukturen wie Waldflächen, 

Gehölze oder Wasserflächen betroffen, die im Rahmen des Umweltberichtes bewertet werden. 

Lufthygienische Vorbelastungen bestehen bereits durch die Verkehrsbelastung, sowohl durch die Autobahn 

A93, als auch durch die angrenzenden Staatsstraßen. Die negativen Auswirkungen auf Klima und Luft im 

Planungsgebiet werden durch den zunehmenden Verkehr, insbesondere durch LKWs, nur geringfügig 

steigen, da bereits mehrere beeinträchtigende Faktoren vorhanden sind. Hierzu sind der Autohof mit 

Tankstelle, eine nahegelegene Müllsortieranlage der Abfallbewirtschaftungsgesellschaft Fichtelgebirge, 

sowie kleinere Gewerbebetriebe zu zählen. 

2.6.4 Baugrund 

Um gesicherte Aussagen zu Baugrund, Bodenverhältnissen, Grundwasserständen und der 

Versickerungsfähigkeit des anstehenden Bodens treffen zu können wurden bereits flächendeckende 

Baugrunduntersuchungen in Auftrag gegeben. Das geotechnische Gutachten liegt der Begründung als 

Anlage bei. Aus den Erkundungen des Untergrunds geht hervor, dass in Teilbereichen Grundwasser ansteht. 

Der Untergrund ist voraussichtlich überwiegend zur Gründung der Rohrleitungen geeignet. Für das Planum 

der neuen Erschließungsstraßen ist damit zu rechnen, dass bereichsweise Boden ausgetauscht oder 

verbessert werden muss.  

In den Baugruben stehen feuchtigkeitsempfindliche Materialien an, die vor Feuchtigkeit geschützt werden 

müssen.  

Weitere Erkenntnisse, so wie die Untersuchungsergebnisse sind dem Bodengutachten im Anhang zu 

entnehmen. 

Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt. Sollte im Rahmen von Erdarbeiten Boden vorgefunden werden, 

der durch seine Beschaffenheit (Fremdbestandteile, Verfärbung, Geruch o. ä.) einen Altlastenverdacht 

vermuten lässt, sind die Erdarbeiten sofort einzustellen. Die untere Bodenschutzbehörde ist umgehend zu 

verständigen. 

Geländeprofilierung 

Aufgrund des Geländeverlaufes müssen erhebliche Bodenarbeiten vorgenommen werden, um nahezu 

ebene Flächen für die Gewerbegrundstücke herzustellen. Um die Herstellung möglichst wirtschaftlich 

durchführen zu können wurden im Rahmen einer Volumenbilanzierung die Höhen der einzelnen 

Bauflächen so gewählt, dass auf jeder Baufläche der Auftrag in etwa dem Abtrag entspricht und keine 

zusätzlichen Erdmassen größeren Umfangs angefahren werden müssen. Im Bebauungsplan werden 

hinsichtlich der Geländeprofilierung zweckmäßige Festsetzungen getroffen, die in 3.1 näher beschrieben 

werden.   
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2.6.5 Denkmaldaten 

Vorgeschichtliche Bodendenkmäler oder Baudenkmäler sind in unmittelbarer Umgebung des 

Geltungsbereiches nicht bekannt. Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende 

Bodendenkmäler (unter anderem auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, 

Steingeräte, Scherben und Knochen) der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 

(Dienststelle Wunsiedel) oder die untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG 

unterliegen. 

2.6.6 Interkommunales Abstimmungsgebot gem. § 2 Abs. 2 BauGB 

Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB gilt: „Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander abzustimmen. 

Dabei können sich Gemeinden auch auf die ihnen durch die Ziele der Raumordnung zugewiesenen 

Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsbereiche berufen.“ 

Gegenüber welchen Nachbargemeinden diese Abstimmungspflicht besteht, richtet sich nicht nach den 

unmittelbaren Angrenzern der Gemeinden, sondern nach den Inhalten der betreffenden Planung und ihrer 

konkreten Auswirkungen, da es für den Nachbarbegriff im planungsrechtlichen Sinne nicht auf das 

unmittelbare Angrenzen ankommt, sondern auf den Bereich der planungsrechtlichen Auswirkungen des 

Vorhabens. Die Pflicht, die Bauleitplanung auf die Belange anderer Gemeinden abzustimmen, kann damit 

je nach den Umständen des Einzelfalls auch weiter entfernt liegende Gemeinden erfassen.  

Bei der Berufung auf § 2 Abs. 2 BauGB sind in diesem Sinne benachbarte Gemeinden jedoch 

ausschließlich auf die „Verteidigung“ ihrer städtebaulich ausgerichteten kommunalen Planungshoheit 

gegenüber potenziellen, durch die vorliegende Planung der Gemeinde Thiersheim ausgelösten 

Beeinträchtigungen beschränkt. 

Unmittelbare, konkrete Auswirkungen bzw. Beeinträchtigungen gewichtiger Art liegen dann bei einer von 

der vorliegenden Planung betroffenen Nachbargemeinde vor, wenn diese in ihren Möglichkeiten 

eingeschränkt wird, die eigene städtebauliche Entwicklung und Ordnung noch eigenverantwortlich lenken 

zu können. 

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen: 

▪ Keine der an das Gemeindegebiet angrenzenden, benachbarten Kommunen (Schirnding, Arzberg, 

Große Kreisstadt Marktredwitz, Bad Alexandersbad, Wunsiedel, Röslau, Marktleuthen, Große Kreisstadt 

Selb, Gemeindegebiet Kreishammer Forst-Ost, Hochberg a.d. Eger) wird durch die vorliegende 

Planung in ihrer durch die Ziele der Raumordnung zugewiesenen Funktion beeinträchtigt. 

▪ An den Geltungsbereich grenzen keine Bauleitpläne benachbarter Kommunen an, die durch die 

vorliegende Bauleitplanung beeinträchtigt oder tangiert werden. 

▪ Das interkommunale Projekt des Gewerbeparks Am Plärrer findet großen Zuspruch innerhalb des 

Landkreises und der Nachbargemeinden, da hierdurch die Wirtschaft in der Region positiv beeinflusst 

und viele Arbeitsplätze geschaffen werden können. 
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3 PLANINHALTE 

3.1 Festsetzungen durch Planzeichen 

3.1.1 Industriegebiet 

Es werden drei Bauflächen mit einer Gesamtgewerbefläche von ca. 11 ha ausgewiesen. Dabei ist die 

große Gewerbefläche im Osten (ca. 6,3 ha) durch die neue Erschließungsstraße von Gewerbefläche 2 

getrennt. Die geplanten Grundstücksgrenzen können je nach Bedarf der zukünftigen Bauherren/Investoren 

verschoben werden. Auch eine Vereinigung zu einer größeren Teilfläche ist möglich. 

Die Grundstücke sind zur angrenzenden Staatsstraße und zur freien Landschaft im Norden eingegrünt, um 

den Gewerbepark optisch in die Landschaft einzubinden. Aufgrund des vorhandenen Gefälles auf dem 

Gelände sind spezielle Festsetzungen und Überlegungen hinsichtlich der Geländeprofilierung notwendig. 

Geländeprofilierung 

Aufgrund des vorliegenden Gefälles in Richtung Norden wurde der Geltungsbereich bereits so gewählt, 

dass innerhalb der geplanten Bauflächen noch eine wirtschaftlich zweckmäßige Profilierung erfolgen kann. 

Darüber hinaus sind nördlich der Flächen private Grünflächen festgesetzt, auf welchen die grobe 

Abböschung bzw. Abfangung des Geländes vorgesehen ist. 

Generell gilt durch Festsetzungen im Bebauungsplan hinsichtlich der Geländeprofilierung der Bauflächen 

1 bis 3 Folgendes: 

• Auffüllungen und Abträge sind nur im notwendigen Umfang zulässig. 

• Höhenunterschiede im Gelände sind auf dem eigenen Grundstück terrassenförmig oder durch 

Böschungen anzulegen und ausreichend zu befestigen. Das abgetragene Material ist im 

größtmöglichen Umfang auf dem Gelände wiederzuverwenden. 

• Notwendige Auffüllungen dürfen nicht über das Niveau der Erschließungsstraße hinausragen. 

• Stützwände dürfen nur entlang der Straßenverkehrsflächen bis zu einer maximalen Höhe von 2,00 

m errichtet werden und sind ab einer Höhe von 1,00 m durch einen Versatz von mindestens 0,80 

m und einer Bepflanzung zu gliedern. Sie sind außerdem ohne Beton, z.B. als trockenen 

Natursteinmauern oder Gabionen auszubilden. 

Aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch zum Schutz des Naturgutes Boden, sind Geländeanpassungen 

so auszuführen, dass der Umfang des Abtrages möglichst dem des Auftrages entspricht und hierfür keine 

zusätzlichen Erdmassen größeren Umfangs benötigt werden. Die Profilierung sollte also mit dem 

vorhandenen Boden auf jeder Gewerbefläche hergestellt werden. Von der Valentin Maier Bauingenieure 

AG wurde hierzu eine mögliche Geländeprofilierung für die einzelnen Gewerbeflächen angefertigt (siehe 

folgende Seite). Hierbei wurde zunächst berücksichtigt, dass jede Baufläche auf eine Ebene mit 

zweckmäßiger Höhe gebracht wird und dabei ein Gefälle von ca. 2 % in Richtung Norden einzurechnen 

ist. Aufgrund der Höhe und der starken Höhenunterschiede wurde Gewerbefläche 3 in zwei Teilflächen 

eingeteilt, auf der eine terrassenförmiger Abstufung erfolgen sollte. 

Die Darstellung auf der folgenden Seite (S. 26) zeigt den Abtrag in roter Farbe und den Auftrag in grüner 

Farbe. Die notwendige Böschung gegenüber dem Ursprungsgelände wurde außerhalb der reinen 

Gewerbefläche generiert, also innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten privaten Grünfläche.  

Das Ergebnis der Geländeprofilierung zeigt, dass aufgrund des vorhandenen Geländes auf allen 

Bauflächen große Erdmassen bewegt werden müssen. Dennoch ist es möglich, das Gesamtvolumen 

(Auftrag-Abtrag) möglichst gering zu halten und das gewünschte Geländeprofil somit wirtschaftlich und 

bodenschonend herzustellen.  
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Bei der vorgenommenen Berechnung von Auf- und Abtragsvolumen bzw. Gesamtvolumen muss 

berücksichtigt werden, dass hier Erdbewegungen und Abtrag zur Herstellung geplanter baulicher Anlagen 

nicht einberechnet sind. Die Profilierung wurde so erstellt, dass jeweils mit dem vorhandenen Boden eine 

möglichst planebene Baufläche hergestellt werden kann. Auch der Abtrag und Wiedereinbau des 

Oberbodens wurde nicht berücksichtigt. 

3.1.2 Verkehrsflächen 

Überörtlicher Verkehr 

Der zukünftige Gewerbepark ist durch die bestehenden Staatsstraßen allgemein sehr gut an das 

bestehende Verkehrsnetz angeschlossen. Die größeren Gewerbeflächen 2 und 3 sind über eine neue 

Erschließungsstraße an die St21180 angeschlossen. Dadurch wird nur ein neuer Knotenpunkt erzeugt. Die 

Lage der neuen Stichstraße richtet sich nach der neuen Erschließungsstraße auf der gegenüberliegenden 

Straßenseite, im Rahmen der Umsetzung des Bauvorhabens Scherdel auf den Fl. Nrn. 3162, 3161, etc. 

errichtet wird. Hier sind in Abstimmung mit dem staatlichen Bauamt im Rahmen der Umsetzung 

Linksabbiegespuren einzuplanen. 

Die Zufahrt der westlich gelegenen Gewerbefläche 1 erfolgt direkt über die angrenzende St2176, um an 

der südlich gelegenen St2180 keine weiteren Knotenpunkte zu erzeugen und dadurch die Sicherheit und 

Leichtigkeit des Verkehrs nicht zu beeinträchtigen.  

Um die Erschließung des Baugebietes zu sichern, wurden die angrenzenden Staatsstraßen in den 

Geltungsbereich aufgenommen. Im Bebauungsplan sind außerdem Sichtdreiecke dargestellt, die zu jeder 

Zeit von Bebauung freizuhalten sind und somit die Sicherheit des Verkehrs gewährleisten. 

Darüber hinaus ist außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmter Teile der 

Ortsdurchfahrten eine Bauverbotszone in einer Entfernung von 20,0 m, jeweils gemessen vom äußeren 

Rand der Fahrbahndecke, einzuhalten. Hier dürfen gem. Art. 23 BayStrWG keine baulichen Anlagen 

errichtet werden. Dies gilt nicht für Aufschüttungen und Abgrabungen geringen Umfangs. Innerhalb der 

Baubeschränkungszone, in einer Entfernung von bis zu 40,0 m, bedürfen bauliche Anlagen der 

Zustimmung des staatlichen Bauamts.  

Neue und vorhandene Verkehrsflächen 

Die größeren Bauflächen 2 und 3 sind über eine neue 7,50 m breite Erschließungsstraße mit 

Wendeanlage, an die St21180 angeschlossen. Der Wendehammer ist ausgelegt für Lastzüge und hat 

einen Durchmesser von ca. 25 m. 

Wie bereits beschrieben erhält die Bauflächen 1 eine separate Zufahrt mit direktem Anschluss an die 

angrenzende Staatsstraße, die auf ihre Befahrbarkeit mit einem Lastzug geprüft wurde und 

dementsprechend ausgelegt ist. 

Die bestehende asphaltierte Zufahrt von der St2180 zur geplanten Gewerbefläche 3 gegenüber der 

Wampener Straße wird erhalten. Sie kann, je nach zukünftiger Bebauung, einer möglichen zweiten 

Erschließung der Baufläche 3 dienen und weiterhin als Verbindung zu dem nach Osten führenden 

Wirtschaftsweg und zur Erreichbarkeit des Zählerschachtes der Wasserversorgung genutzt werden. Entlang 

der angrenzenden Staatsstraße ist hier bereits eine Linksabbiegespur vorhanden. 

Wirtschaftswege  

Um die Bewirtschaftung der nördlich gelegenen landwirtschaftlichen Flächen, Wälder, Weiher und des 

Thiersbach zu sichern, wurden Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, mit der Zweckbestimmung 

Wirtschaftsweg, aufgenommen. Hierbei werden größtenteils bestehende Feldwege erhalten (als 

gepunktete Schraffur dargestellt). An Stellen, an denen diese für Bauflächen weichen müssen, werden 

neue Verbindungen zwischen bestehenden Feldwegen und öffentlichen Verkehrsflächen hergestellt. 

Auch der befestigte Zufahrtsweg zum im Westen bestehenden Windrad wurde umverlegt, um hier weiterhin 

eine Zufahrt für Wartungszwecke zu ermöglichen. Die Wirtschaftswege haben im Bestand, wie in der 
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Planung alle eine Breite von ca. 4,0 m. Die notwendigen Schleppkurven für die Zuwegung zum Windrad 

sind mit dem Betreiber abzustimmen und zu berücksichtigen. 

3.1.3 Wasserwirtschaft 

Im Norden des Geltungsbereiches verläuft der Thiersbach, ein Gewässer III. Ordnung, der in Richtung Osten 

durch Thiersheim verläuft.  

Darüber hinaus befinden sich am Thiersbach selbst zwei Weiher und nördlich der geplanten 

Gewerbefläche 2 ein weiterer kleiner Weiher, die allesamt in ihrem Bestand erhalten bleiben. 

Hochwasserschutz 

Wie bei der Überprüfung der festgesetzten Überschwemmungsgebiete und wassersensiblen Bereiche 

bereits erläutert stellt der Thiersbach, der im Norden des Geltungsbereiches in Richtung Osten, Thiersheim, 

verläuft, ein Gewässer III. Ordnung dar. Dennoch haben insbesondere Starkregenereignisse in der jüngeren 

Vergangenheit immer wieder für erhebliche Hochwasserschäden geführt. Aus diesem Grund wurde 2019 

für alle Gewässer III. Ordnung innerhalb der Gemeinde Thiersheim ein integrales Hochwasserschutz- und 

Rückhaltekonzept erstellt, dass die Gewässer darstellt und Lösungen zur Verbesserung des 

Hochwasserschutzes bei einem hundertjährigen Hochwasserereignis unter Berücksichtigung des 

Klimaänderungsfaktors erarbeitet. 

Der Wirkungsbereich von natürlichen Rückhaltemaßnahmen ist in der Regel auf kleinere 

Hochwasserereignisse beschränkt und nimmt mit zunehmender Größe des Einzugsgebietes ab. Um die 

Gemeinde in Zukunft vor starken Schäden zu schützen ist der Einsatz technischer 

Hochwasserschutzeinrichtungen notwendig. Als Ergebnis des Konzeptes wird der Gemeinde neben 

kleineren Maßnahmen ein Hochwasserrückhaltebecken (siehe nachfolgende Abb.) östlich der Autobahn 

vor Thiersheim vorgeschlagen, mit dem der Hochwasserabfluss des Thiersbachs gedrosselt werden kann.  

 

 
Geplantes Hochwasserrückhaltebecken zwischen Thiersheim und der A93 (aus dem integralen 

Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept der Köhler Ingenieurgesellschaf, Bad Steben, Stand 15.11.2019) 
 

Da im neuen Gewerbepark der Abfluss des Oberflächenwassers über offene Gräben in den Thiersbach 

geplant ist, ist insbesondere bei Starkregen durch die vorliegende Planung eine Verschlechterung der 

Bestandssituation am Thiersbach zu erwarten. Aus diesem Grund sind die Auswirkungen der kurzfristigen 

Umsetzung des Gewerbeparks in dem Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept zu berücksichtigen. 
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Hierfür muss das Hochwasserschutzkonzept kurzfristig angepasst und das Hochwasserrückhaltebecken im 

Zuge der Erschließung des Gewerbeparks umgesetzt werden.  

Derzeit wird die bestehende hydraulische Berechnung für den Thiersbach unter Berücksichtigung des 

geplanten Gewerbeparks überarbeitet. Detaillierte Berechnungsergebnisse liegen derzeit noch nicht vor, 

diese werden erst im Rahmen der konkreten Planungen zum Staudamm ermittelt. Mittels statischer Modelle 

wurde bisher jedoch das benötigte Rückhaltevolumen aufgrund der zusätzlichen Versiegelung innerhalb 

des geplanten Gewerbeparks ermittelt. Demnach ist der vorgesehene Damm nur geringfügig zu erhöhen, 

wodurch sich bei Starkregenereignissen für die Ortschaft Thiersheim und weitere am Thiersbach gelegene 

Ortschaften keine negativen Auswirkungen mehr ergeben werden.  

Generell wird durch entsprechende Festsetzungen angestrebt, dass durch die Entwässerungskonzepte auf 

den Gewerbeflächen die anfallende Abwassermenge minimiert wird. Dies soll durch geeignete 

Maßnahmen, wie z.B. Dachbegrünung, Anlegen großer Grünflächen, Pflanzen von Bäumen, geringer 

Versiegelungsgrad, etc. erreicht werden. 

Gewässerausbau 

Durch die Erschließung des Gewerbeparks werden sich die abzuleitenden Niederschlagsmengen aus dem 

Einzugsgebiet stark verändern. Es wird angestrebt einen Teil des anfallenden Niederschlagswassers vor Ort 

zu versickern. Es wird davon ausgegangen, dass zumindest teilweise Niederschlagswasser von den 

zukünftigen befestigten Gewerbeflächen über die geplanten Grabensysteme in den Thiersbach abgeleitet 

werden müssen. 

Hierfür ist eine entsprechende hydraulische Leistungsfähigkeit des Gewässers nachzuweisen. Um dem 

gerecht zu werden, soll der Thiersbach in den erforderlichen Gewässerabschnitten ausgebaut werden. Der 

Umfang ist im Rahmen einen Plangenehmigungsverfahren mit dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. 

Für den Gewässerausbau wurde eine ca. 6,0 m breite Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

„Hochwasserschutzmaßnahme“ (HWSM) festgesetzt, auf welcher die Maßnahme umgesetzt werden soll. 

Dies ist jedoch auch von der Verfügbarkeit der Flächen abhängig. Ziel wäre es, im Rahmen der 

notwendigen Aufweitung auch eine Renaturierung des Teilbereiches zu ermöglichen und somit einen Teil 

der Kompensationsmaßnahmen ortsnah und ökologisch gewinnbringend umzusetzen.  

Die Rückhaltung und Vorbehandlung des Niederschlagswasser von den zukünftigen Siedlungsflächen vor 

der Einleitung in den Vorfluter werden separat in Abschnitt 4.3 behandelt. 

3.1.4 Grünflächen 

Verkehrsbegleitgrün 

Da die an die Bauflächen angrenzenden Staatsstraßen zur Sicherung der verkehrstechnischen 

Erschließung in den Geltungsbereich aufgenommen wurden, werden die Grünflächen entlang der 

Staatsstraßen als Straßenbegleitgrün festgesetzt. Somit kann deren Bestand auch weiterhin gesichert 

werden. 

Gräben als öffentliche Grünflächen 

Entlang der nördlichen Grundstücksgrenzen der Bauflächen 1 bis 3 führen offene Gräben, deren Pflege 

und Unterhalt durch die Gemeinde zu sichern ist. Aus diesem Grund sind die entsprechenden Flächen 

entlang der Wirtschaftswege als öffentliche Grünflächen festgesetzt. 

Private Eingrünung 

Alle Bauflächen sind mit einem ca. 6,00 m breiten Grünstreifen von den Staatsstraßen getrennt. Diese 

dienen der Einbindung des Gewerbeparks in die Landschaft und sorgen für eine Eingrünung, die optisch 

mit den Waldflächen im Norden in Einklang steht. 
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An den nördlichen Grundstücksgrenzen der Gewerbeflächen ist die Eingrünung auf einer breiteren Fläche 

umzusetzen. Hier soll innerhalb dieser Flächen die Abböschung des Geländes nach der Profilierung 

möglich sein.  

Waldflächen 

Die Waldflächen innerhalb des Geltungsbereiches 

werden nahezu komplett erhalten. Einzige Ausnahme 

bildet eine Waldspitze auf Flur-Nr. 2951 (siehe Abbildung 

rechts), die zweckmäßigerweise begradigt wird. Die 

gerodete Fläche wird jedoch an anderer Stelle unweit 

des Eingriffes gleichwertig wieder aufgeforstet. 

Alle Waldflächen können durch den Erhalt bzw. die 

Verlegung von Wirtschaftswegen auch in Zukunft leicht 

erreicht und somit uneingeschränkt bewirtschaftet 

werden. 

Potentielle Kompensationsmaßnahmen 

Der Ausgleich des geplanten Gewerbeparks soll möglichst komplett innerhalb des Geltungsbereiches 

umgesetzt werden, um dem Ursprungsgedanken eines „grünen Gewerbeparks“ gerecht zu werden. Die 

Umsetzung der Maßnahmen und deren Flächenumfang ist generell abhängig von den zur Verfügung 

stehenden Flächen zwischen den Bauflächen und dem Thiersbach. Für konkrete Aussagen zur Größe der 

verfügbaren Flächen für Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen sind im Laufe des Verfahrens 

zunächst die Grundstücksverhandlungen abzuschließen. Erst wenn alle verfügbaren Flächen feststehen, 

können diese naturschutzfachlich bewertet und der gesamte Umfang der Ausgleichsmaßnahmen 

bestimmt werden.  

Zum jetzigen Stand liegt bereits eine erste Berechnung des Ausgleichsbedarfs vor. Im Bestand wurde hier 

von Flächen mit geringer Bedeutung für den Naturhaushalt (Acker und intensiv genutzte Wiesen) 

ausgegangen. Unter Berücksichtigung des Versiegelungsgrades und ökologischer Festsetzungen werden 

nach dem neuen Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft Eingriffsregelung in der 

Bauleitplanung" vom 16.12.2021 ca. 257.995,20 Wertpunkte erforderlich. Da noch keine konkreten 

Flächen ausgewiesen werden können und demnach noch kein potenzieller Zielzustand für die Flächen 

ermittelt werden kann, können die Wertpunkte derzeit noch nicht in eine Flächenangabe umgerechnet 

werden. Dies erfolgt im weiteren Verfahren und wird in der regulären Beteiligungsrunde im Umweltbericht 

erarbeitet. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass gerodete Waldflächen in gleichem Umfang an anderer 

Stelle aufzuforsten sind. Dies betrifft die Spitze der Waldfläche östlich des kleinen Weihers. 

3.2 Textliche Festsetzungen 

3.2.1 Art der baulichen Nutzung 

Eingeschränktes Industriegebiet 

Die drei Bauflächen werden gem. § 9 BauNVO als Industriegebiet festgesetzt. Diese dienen laut Gesetz der 

Unterbringung von Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Gewerbebetriebe, die in anderen 

Baugebieten unzulässig sind. Zulässig sind folgende Nutzungen: 

▪ Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe 

▪ Tankstellen ohne fossile Brennstoffe 

Es werden folgende Nutzungen ausgeschlossen, die mit dem ökologischen Leitgedanken für das Gebiet 

nicht vereinbar sind: 

▪ Lagerplätze als selbstständige Anlagen (z.B. Logistiker, Lagerhäuser) 

 
Ausschnitt aus dem Bebauungsplan: zu rodende 

Waldfläche (Stand 27.10.2021, VMB AG) 
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▪ Öffentliche Tankstellen mit fossilen Brennstoffen 

▪ Freiflächen PV-Anlagen 

Darüber hinaus sind die gem. § 9 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen unzulässig. 

Die Bauflächen in dem Industriegebiet werden eingeschränkt hinsichtlich der zulässigen 

Emissionskontingente (siehe textliche Festsetzung Nr. 8). Diese werden unter Kapitel 3.2.6 erläutert und 

begründet.  

3.2.2 Bauliche Nutzung 

Durch die getroffenen Festsetzungen soll die Grundlage dafür geschaffen werden, das Industriegebiet 

möglichst ökologisch, klima- und umweltfreundlich zu gestalten. Ziel des Zweckverbandes ist ein „grüner 

Gewerbepark“. Zielführende Einschränkungen sollen jedoch nicht im Rahmen der Festsetzungen zum Maß 

der baulichen Nutzung erfolgen. Das Maß der baulichen Nutzung wird über die Grund- und 

Geschossflächenzahl in Verbindung mit der Gebäudehöhe bestimmt. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird demnach mit dem Maximalwert von 0,8 festgesetzt. Sie gibt an, wieviel 

m² Grundfläche je Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Da aufgrund der 

gesetzlichen Regelung, dass die GRZ über Nebenanlagen um 50 % überschritten werden darf, auch bei 

einer geringeren festgesetzten GFZ im Endeffekt mit einem effektiven Wert von 0,8 zu rechnen ist, soll hier 

keine Reduzierung vorgenommen werden. Dies entspricht dem in einem Gewerbegebiet üblichen 

Rahmen und soll eine effiziente Ausnutzung der vorhandenen Gewerbeflächen ermöglichen. 

Die Geschossflächenzahl (GFZ), die die zulässige Geschossfläche je Grundstücksfläche angibt, wird mit 

1,6 festgesetzt, um die Höhenentwicklung in Kombination mit der maximal zulässigen Gebäudehöhe zu 

kontrollieren. Auf eine Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl an Vollgeschossen wird verzichtet. 

Die Gebäudehöhe darf eine Höhe von 20,00 m ab Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens (OK FFB 

EG) nicht überschreiten. Gemessen wird von dort bis zum obersten Gebäudeabschluss (z.B. OK Attika oder 

First). 

Um den interessierten Investoren auf den großen Gewerbeflächen möglichst viel Flexibilität bei der 

Gestaltung der Bauform zu bieten, wird eine von § 22 Abs. 1 BauNVO abweichende Bauweise festgesetzt. 

Diese ermöglicht es Baukörper innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ohne Längenbegrenzung 

zu errichten. 

3.2.3 Überbaubare Grundstücksgrenze 

Die überbaubare Grundstücksfläche ist im Bebauungsplan mithilfe der dargestellten Baugrenze festgesetzt 

und ist großzügig bemessen. Sie gilt als Mindestabstand zu den öffentlichen Verkehrsflächen und 

angrenzenden Grundstücksflächen und greift generell die gemäß Bayerischer Bauordnung geltenden 

Mindestabstandsflächen von 3,0 m auf. Werden nach Art. 6 BayBO größere Abstandsflächen notwendig, 

so gelten die Vorschriften der BayBO vorrangig. 

Entlang der Staatsstraßen ist entsprechend der Planzeichnung eine Bauverbotszone gem. BayStrWG von 

20,00 m Tiefe, gemessen vom äußeren Fahrbahnrand, einzuhalten (vgl. Punkt 3.1). Die Baugrenze verläuft 

straßenseitig entlang dieser Bauverbotszone. An den sonstigen Grundstücksgrenzen wird ein Abstand von 

3,00 m zur Fläche der privaten Eingrünung festgesetzt. 

Im Einmündungsbereich der Staatsstraßen sind Sichtdreiecke eingetragen. Diese Freihaltezonen sind von 

sichtbehindernden Gegenständen aller Art, auch Anpflanzungen, mit einer Höhe von mehr als 80 cm über 

der angrenzenden Fahrbahn, freizuhalten. Ausgenommen davon sind Hochstammbaumpflanzungen. 

3.2.4 Geländeprofilierung 

Aufgrund des teilweisen starken Gefälles auf den Bauflächen 1 bis 3 wurden für diese Flächen 

Festsetzungen getroffen, um die Geländeanpassungen seitens des Zweckverbandes höhenmäßig und in 
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der Art der Ausführung kontrollieren zu können. Somit fügt sich das neu profilierte Gelände in die Umgebung 

ein, die Erdbewegungen spielen sich in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen ab und es wird ein 

Beitrag zum Bodenschutz geleistet. Unter Kapitel 3.1 wird der Umgang mit dem vorhandenen Gefälle und 

die aus der überrechneten Geländeprofilierung hervorgehenden umzusetzenden Maßnahmen 

beschrieben. Hierzu gelten folgende Festsetzungen: 

▪ Geländeangleichungen in Form von Auffüllungen und Abträgen sind nur im notwendigen Umfang 

zulässig. 

▪ Die Höhenunterschiede im Gelände sind auf dem eigenen Grundstück terrassenförmig oder durch 

Böschungen anzulegen und ausreichend zu befestigen. Das abgetragene Material ist im 

größtmöglichen Umfang auf dem Gelände wiederzuverwenden. 

▪ Die notwendigen Auffüllungen dürfen nicht über das Niveau der bestehenden Erschließungsstraße 

hinausragen. 

▪ Stützwände dürfen nur entlang der Straßenverkehrsflächen bis zu einer maximalen Höhe von 2,00 

m errichtet werden und sind ab einer Höhe von 1,00 m durch einen Versatz von mindestens 0,80 

m und einer Bepflanzung zu gliedern. Sie sind außerdem ohne Beton, z.B. als trockenen 

Natursteinmauern oder Gabionen auszubilden. 

Das natürliche Gelände soll damit möglichst erhalten und Anpassungen möglichst naturschonend 

ausgeführt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen soll sich dadurch außerdem in die Umgebung 

einfügen und größere Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes vermeiden.  

3.2.5 Stellplätze und Zufahrten 

Um unkontrolliertes Parken am Straßenrand und entlang der neuen Erschließungsstraße zu vermeiden ist 

im Rahmen des Bauantrages vom Eigentümer der Gewerbefläche nachzuweisen, dass auf dem 

Grundstück ausreichend Stellplätze vorhanden sind. Die Vorgaben der Bayerischen Bauordnung, sowie der 

Garagen- und Stellplatzverordnung sind entsprechend zu beachten. 

Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht zu beeinträchtigen sind Ein- und Ausfahrtsbereiche 

von Stellplätzen und Garagen zu öffentlichen Verkehrsflächen, sowie Grundstückszufahrten so anzulegen, 

dass sie nicht breiter als 12,00 m sind. 

Um große, durchgängig versiegelte Flächen zu vermeiden ist je 10 Stellplätze ein heimischer Laubbaum 

in direkter Zuordnung zu den Stellplätzen zu pflanzen. Bei Baumpflanzungen zwischen Stellplätzen ist eine 

ausreichend große Baumscheibe mit einer Fläche von mindestens 5 x 2,5 m vorzusehen und ein 

Anfahrschutz anzubringen. Die Anzahl der Bäume, die den Stellplätzen zugeordnet sind, kann auf die 

erforderliche Gesamtzahl an Baumpflanzungen angerechnet werden. Damit wird trotz der Tatsache, dass 

in einem Gewerbepark große versiegelte Flächen angelegt werden, ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet 

und die gewünschte Durchgrünung der Gewerbeparzellen vorangetrieben. 

3.2.6 Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

Öffentliche Grünflächen 

Sämtliche Flächen, die entlang der Staatsstraßen auf öffentlichem Grund verlaufen, sind als öffentliche 

Grünflächen mit der Zweckbestimmung Straßenbegleitgrün festgesetzt, um diese in ihrem Bestand zu 

sichern. 

Auch die offenen Gräben werden als öffentliche Grünflächen dargestellt, um deren Pflege zu 

gewährleisten zu können. 

Auf einer Breite von ca. 6,00 m entlang des Thiersbaches und entlang der beiden im Norden gelegenen 

Weiher wird aus Gründen des Hochwasserschutzes eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

Hochwasserschutzmaßnahme festgesetzt. 
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Im Norden werden sämtliche Flächen, die nicht als Gewerbeflächen oder sonstige den Gewerbeflächen 

zugeordnete Flächen benötigt werden, als öffentliche Grünflächen dargestellt. Diese dienen als 

potenzielle Ausgleichsflächen. Welche der gekennzeichneten Flächen tatsächlich verfügbar sind, wird 

derzeit noch innerhalb der Gemeinden abgestimmt. Im weiteren Verfahren werden die zur Verfügung 

stehenden Flächen bewertet und als Ausgleichsflächen im Bebauungsplan gekennzeichnet. 

Eingrünung 

Die dargestellte Ortsrandeingrünung ist mit einer mindesten 6 m breiten, vierreihigen Hecke der Qualität 

vStr, 100-150, oB und Pflanzung im Herbst, Raster 1,5 x 1,5 m umzusetzen. Folgende Arten werden 

vorgeschlagen: Schlehe, Weißdorn, Hasel, Holunder, Kornelkirsche, Weide, Feld-Ahorn, Hartriegel, 

Wildrosen, Liguster 

Durchgrünung der Grundstücke 

Trotz der in einem Gewerbegebiet typischen, zu erwartenden dichten Bauweise wird eine möglichst hohe 

Durchgrünung innerhalb der einzelnen Bauflächen angestrebt. Hierzu ist zusätzlich zur Eingrünung pro 250 

m² befestigter Grundstücksfläche mindestens ein zukunftsfähiger, klimatoleranter Laubbaum der Qualität: 

H, 3xv, STU 14-16 zu pflanzen. Die Verwendung von geeigneten Arten und Sorten aus der GALK-

Straßenbaum-Liste oder regionale Obstsorten werden vorgeschlagen. Bäume, die aufgrund der Anzahl an 

Stellplätzen zu pflanzen sind, können hierauf angerechnet werden. Ausfallende Gehölze sind spätestens in 

der folgenden Vegetationsperiode nachzupflanzen. Die Nachpflanzungen haben den 

Güteanforderungen der entfallenen Bepflanzung zu entsprechen. 

Darüber hinaus ist die Anlage von vegetationsarmen Kies- oder Splittbeeten unzulässig. Auch die 

Begrünung von Flachdächern ist vorgeschrieben, wie unter 3.2.7 näher beschrieben wird. 

Befestigte Flächen  

Befestigte Flächen für Zufahrten, Stellplätze etc. sind auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren. 

Die zum Nachweis erforderlichen Stellplätze für die Gewerbegrundstücke, sowie Kundenparkplätze, 

sonstige Stellflächen und Lagerflächen sind, sofern bautechnische Erfordernisse dem nicht zwingend 

entgegenstehen, in versickerungsfähiger Bauweise (z.B. Rasengittersteine) auszubilden. 

Unbebaute Flächen, die nicht als Arbeits- oder Lagerflächen und für Zufahrten erforderlich sind, sind als 

extensive Grünflächen anzulegen und zu unterhalten. Zur Förderung des Artenreichtums sind 

vegetationsfreie oder -arme Kies- oder Splittbeete unzulässig. 

Immissionsschutz  

Auf Grundlage des Gutachtens zum Schallimmissionsschutz in der Bauleitplanung gemäß DIN 18005 und 

DIN 45691 vom Büro Sorge, Ingenieurbüro für Bauphysik (siehe Anlage Begründung) vom 13.12.2021 

werden folgende Festsetzungen zum Immissionsschutz getroffen: 

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), die die folgenden Emissionskontingente 

(Basiskontingente) L/EK tags ( 6:00 - 22:00 Uhr) und nachts (22:00 - 6:00 Uhr) nicht überschreiten: 
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Für die in der Planzeichnung festgesetzten Richtungssektoren A bis D, ausgehend vom festgesetzten 

Bezugspunkt, erhöhen sich die Emissionskontingente L/EK um folgende richtungsabhängige 

Zusatzkontingente L/EK,zus : 

 

Darüber hinaus ist das Schallschutzgutachten im Anhang der Begründung zu berücksichtigen. 

Weitere naturschutzfachliche Festsetzungen 

Außenbeleuchtungen sind insektenfreundlich auszuführen, um der Lockwirkung entgegenzuwirken. Dazu 

zählen Lampen mit gelbem Licht, die in der Regel einen Spektralbereich von über 400 m aufweisen. 

Streulicht nach oben ist durch entsprechende Orientierung zu vermeiden. Zeitdauer, Beleuchtungsflächen 

und Beleuchtungsstärken sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren.  

3.2.7 Gestalterische Festsetzungen nach Bayerischer Bauordnung 

Hinsichtlich der Gestaltung der Gebäude, sowie der Bauparzellen, wird großer Wert auf die Durchgrünung 

und einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz gelegt. Die getroffenen Vorgaben hinsichtlich der 

Gestaltung sollen den geplanten Gewerbepark außerdem möglichst in die Landschaft einbinden und das 

Landschaftsbild optisch aufwerten. Im Rahmen der Gestaltungsvorschriften wurden ökologische, 

funktionale, technische und ästhetische Gesichtspunkte berücksichtigt. 

Dachgestaltung 

Als Dachform werden nur Flachdächer, sowie flach geneigte Dächer bis maximal 18° Dachneigung 

zugelassen. In diesem Punkt mussten die Belange der Energiegewinnung mit den städtebaulichen 

Belangen einer möglichst landschaftsgerechten Einbindung der Gebäude abgewogen werden. In 

Deutschland gilt als optimale Dachneigung zur Energiegewinnung eine Neigung von 30-35°. Bei direkter 

Südausrichtung ergibt sich so ein Ertrag von 100%. Bei einer Dachneigung von 20° liegt diese aber immer 

noch bei 97%. Im vorliegenden Fall ergäbe sich bei einer Dachneigung von 30° insbesondere auf der in 

der Regel niedrigeren Südseite sehr hohe Ansichtsflächen der Gebäude. Man hat sich deshalb dazu 

entschlossen, eine nur geringfügig geringere Ertragsfähigkeit der Regenerativen Energien zugunsten eines 

Ortsbildes zu akzeptieren, das sich in die vorhandene, naturbelassene Umgebung einfügt. 

Auf Hauptgebäuden sind Flachdächer außerdem mit einer extensiven Dachbegrünung mit einem 

Substrataufbau von mindestens 10 cm zu versehen. Die Dachfläche ist mit einer standortgerechten Gräser-

/Kräutermischung anzusäen oder mit standortgerechten Stauden und Sedumsprossen zu bepflanzen. 

Dadurch wird nicht nur das Dach besser geschützt, sondern auch das Mikroklima verbessert, Staub aus der 

Luft gefiltert und die Dämmung verbessert. Darüber hinaus spielt die Stärke des Aufbaus eine wichtige Rolle 

Mit Schichtdicken von ca. 30 cm kann bis zu 60 % Regenwasser gespeichert, teilweise verdunstet und 

verzögert abgeleitet werden. 

Alternativ sind auf allen nicht begrünten Dachflächen PV-Solaranlagen zu installieren. PV-Anlagen sind 

auch in Kombination mit einer Dachbegrünung zulässig und dadurch besonders effizient (bis zu 4 %). Ab 

einer Dachfläche von 200 m² je Gebäude sind auf mindestens 50 % der Dachfläche generell PV-

Solaranlagen zu installieren. 
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Unbeschichtete Kupfer-, Zink- oder Bleidächer dürfen aus Gewässerschutzgründen nicht ausgeführt 

werden. 

Fassadengestaltung 

Die Farbe von Fassaden kann in vielen Fällen das Landschaftsbild negativ beeinflussen und im Falle von 

grellen Farben sogar die Sicherheit des Verkehrs und Kleintiere beeinträchtigen. Aus diesen Gründen wird 

festgesetzt, dass die Verwendung greller Farben (Signalfarben in Anlehnung an die RAL-Farben Nr. 1003 

Signalgelb, Nr. 2010 Signalorange, 3001 Signalrot, Nr. 4008 Signalviolett, Nr. 4010 Telemagenta, Nr. 5005 

Signalblau, Nr. 6032 Signalgrün), die Verwendung sämtlicher RAL-Leucht- und/oder RAL-Perlfarben sowie 

die Verwendung reflektierender und/ oder spiegelnder Fassadenmaterialien unzulässig ist. 

Um die gewünschte Durchgrünung des Gewerbeparks zu erreichen und darüber hinaus wichtige 

Lebensräume für Kleintiere und Insekten zu schaffen, wird außerdem festgesetzt, dass Gebäude mit 

Fassadenabschnitten mit einer Länge von über 15,00 m zur Gliederung mit einer Fassadenbegrünung zu 

versehen sind. Bei der Gestaltung ist entweder eine fassadengebundene Begrünung mit Trogsystem, eine 

modulare Fassadenbegrünung oder eine bodengebundene Fassadebegrünung möglich. Das jeweilige 

System ist auf einer Länge von mindestens 6,0 m je 15,0 m eines Fassadenabschnittes anzulegen. 

Alternativ können die Abschnitte mit Holz verkleidet werden oder Elemente zur Gewinnung von solarer 

Energie mit einer Breite von jeweils mindestens 6,00 m an der Wand montiert werden. Die Verwendung 

von naturbelassenem, heimischen Holz spart CO² ein, eine Begrünung der Fassade stärkt das Bioklima und 

bietet Lebensräume für Vögel und Insekten, die Elemente zur Energiegewinnung dienen einer 

umweltbewussten Energieerzeugung und Nutzung. 

Einfriedungen 

Zur Einbindung in das Landschaftsbild dürfen Einfriedungen eine Gesamthöhe von 2,40 m nicht 

überschreiten. Diese setzt sich zusammen aus maximal 2,00 m Einfriedung und zusätzlich maximal 0,40 

m Übersteigschutz. 

Einfriedungen sind grundsätzlich dem Geländeverlauf anzupassen. Massive Einfriedungen (z.B. Gabionen, 

Mauern) sind unzulässig. Einzige Ausnahme bilden Stützmauern zur Abfangung der Höhenunterschiede 

gemäß Festsetzung Nr. 5. 

Kunststoffverkleidungen für Einfriedungen sind aus Gründen des Umweltschutzes unzulässig. 

Werbeanlagen 

Um das Gewerbegebiet harmonisch in die Landschaft einzubinden, dürfen Werbeanlagen an Gebäuden 

und baulichen Anlagen nicht über die Fassadenoberkante hinausragen. Bautechnisch relevante, 

freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer Höhe von 5,00 m über dem Gelände zulässig. 

Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sowie Lichtreklamen mit grellen Farben oder 

Farbmischungen und akustische Werbeanlagen sind zum Schutz von Wildtieren und hinsichtlich der 

Sicherheit des Straßenverkehrs unzulässig. 

Werbeanlagen dürfen grundsätzlich nur am Ort der eigenen Leistung errichtet werden. Innerhalb der 

Anbauverbotszone sind werbende oder sonstige Hinweisschilder unzulässig. Außerhalb der 

Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des Kraftfahrers nicht beeinträchtigt 

wird (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) und sie müssen am Ort der Leistung stehen. Die Außengestaltung ist dem 

Landschaftsbild anzupassen. 

3.3 Allgemeine Hinweise 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist auf den sparsamen und schonenden Umgang mit Boden, auch während 

der Bauarbeiten, zu achten und die Bodenversiegelung auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu 

begrenzen. Bodenarbeiten sind gemäß vorhandener Richtlinien (z.B. DIN 18915) auszuführen. Unbelastetes 
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Aushubmaterial, insbesondere anstehender Boden ist, soweit möglich, innerhalb des Baugebietes für den 

Massenausgleich einzusetzen. 

Bei Bau- und Erdarbeiten auftretende Funde von Bodenaltertümern und Denkmälern (z.B. Gefäßscherben, 

Knochen, auffällige Häufungen von Steinen, Mauerreste, dunkle Erdverfärbungen) müssen unverzüglich 

dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege gemeldet werden. Die Fundstelle ist während der 

gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht unverändert zu belassen (siehe Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDSchG). 

Die Versorgungsleitungen für Fernmeldeanlagen, Rundfunk usw. sollten innerhalb des Planungsbereiches 

unterirdisch verlegt werden. In allen Straßen bzw. Gehwegen sollen geeignete und ausreichende Trassen 

mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien 

der Telekom vorgesehen werden. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen soll das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 

Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe 

insbesondere Abschnitt 3, beachtet werden. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen 

der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert 

werden. 

Die Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten, da sonst die 

Betriebssicherheit und Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher 

dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand von 2,5 m zur Trassenachse 

gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind im Einvernehmen mit der Bayernwerk Netz 

GmbH geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen. 

Zu beachten sind zudem die Hinweise im „Merkblatt über Baumstandorte und elektrische 

Versorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen'', herausgegeben von der Forschungsanstalt für 

Straßenbau und Verkehrswesen bzw. die DVGW-Richtlinie GW125.  
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4 VER- UND ENTSORGUNG 

4.1 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung Thiersheim besteht generell aus den Tiefbrunnen TB 1 und TB 2. Das Wasser wird von 

dort in einer gemeinsamen Pumpleitung in die Wasseraufbereitungsanlage gepumpt und danach in 

Wasserkammern gespeichert. Nach der Verteilung ins Ortsnetz von Thiersheim innerhalb einer 

Reinwasserleitung wird das Wasser zum Überhebepumpwerk befördert, welches den Hochbehälter 600 

(Thierstein), nördlich des geplanten Gewerbeparks, versorgt. Das Ortsnetz kann generell auch von den 

Nachbarversorger der Arzberger Gruppe und in den HB 800 der Bernsteiner Gruppe eingespeist werden. 

Für die Versorgung des bestehenden Gewerbegebietes „Am Plärrer“ wird Wasser aus der Pumpleitung des 

HB 600 zurück in das Gewerbegebiet geleitet. Der Zählerschacht befindet sich an der bestehenden Zufahrt 

gegenüber der Zufahrt zur Wampener Straße an der Leitung des Überhebepumpwerks zum Hochbehälter. 

Generell ist nach Rücksprache mit der Gemeinde Thiersheim festzustellen, dass die Wasserversorgung der 

Gemeinde auch für den Gewerbepark ausreichend ist, da zusätzlich 2023 eine Liefervereinbarung von 

Trinkwasser ausläuft und hierdurch weitere Kapazitäten frei werden. 

Der Anschluss des neuen Gewerbeparks an die bestehenden Leitungen kann im Bereich des 

Zählerschachtes erfolgen. Die bestehende Leitung führt derzeit entlang des Feldweges, der im Bestand 

die Baufläche 3 kreuzt. Da dieser im Rahmen der Erschließung umverlegt wird, wird auch die Verlegung 

der Wasserleitung zweckmäßig, wodurch zusätzlich der zukünftige Gewerbebetrieb in seinen Planungen 

und in seiner Nutzung nicht durch eine Grunddienstbarkeit eingeschränkt wird. Die Leitung wird entlang der 

Staatsstraße St2180 bis zur neuen Erschließungsstraße geführt und kann dort über den neu geplanten 

Wirtschaftsweg wieder an die bestehende Leitung angeschlossen werden, die innerhalb des erhaltenen 

Feldweges zum Hochbehälter führt. 

Der Anschluss der westlichen Baufläche 1 erfolgt durch eine Verlängerung der Leitung entlang der 

Staatsstraße. 

Eine Studie hat erbracht, dass der Löschwasserbedarf über die öffentlichen Trinkwasserleitungsnetze nicht 

abgedeckt werden kann. Daher sind örtliche Löschwasserbehälter einzuplanen. 

 
Alter Übersichtsplan der bestehenden Wasserversorgung von Thiersheim; (Quelle: Markt Thiersheim) 
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4.2 Abwasserentsorgung 

Thiersheim verfügt über keine eigene Kläranlage. Das gesamte Abwasser der Gemeinde, wird zur 

Kläranlage nach Arzberg geleitet. Die Abwasserbeseitigung des gegenüberliegenden, bestehenden 

Gewerbegebietes „Am Plärrer“ erfolgt über eine Druckleitung mit Anschluss an die Abwasserschiene von 

Thiersheim, die das anfallende Schmutzwasser zur Kläranlage Arzberg leitet.  

Die Entsorgung für den neu geplanten Gewerbepark soll nach Möglichkeit über die gleiche Abwassertrasse 

erfolgen. Die Kläranlage wird derzeit neu überrechnet, weshalb die Gemeinde in Abstimmung mit dem 

beauftragten Büro steht. Nach derzeitigem Stand hat die Kläranlage Arzberg nach dem geplanten Ausbau 

noch Kapazitäten frei. Ob diese jedoch für das anfallende Schmutzwasser aus dem Gewerbepark 

ausreicht, wird derzeit ermittelt. Da die anfallenden Abwassermengen stark von der Art und Nutzung der 

Betriebe abhängig sind, lässt sich im Voraus schwer abschätzen, mit welchen Abwassermengen aus dem 

Gewerbegebiet zu rechnen ist.  

4.3 Umgang mit Oberflächenwasser 

Hinsichtlich der Oberflächenwasserbeseitigung wurden im Rahmen der Planungen zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes verschiedene Varianten in Betracht gezogen. Man hat sich gegen die Errichtung großer, 

zentrale Regenrückhaltebecken und stattdessen für die Ableitung des Oberflächenwassers in offenen 

Gräben zum Thiersbach in Kombination mit der Verpflichtung zur dezentralen Rückhaltung auf den 

Gewerbeflächen entschieden. Hierzu wurden entsprechende Festsetzungen in den Bebauungsplan 

aufgenommen.  

Demnach ist anfallendes Oberflächenwasser möglichst auf dem eigenen Grundstück zu verwerten, zu 

versickern oder zurückzuhalten. Überschüssiges, unverschmutztes Niederschlagswasser darf nur in dafür 

zugelassene öffentliche Anlagen (Regenwasserkanalisation, Regenwassergraben) eingeleitet werden. 

Vor der Einleitung in die öffentlichen Entwässerungseinrichtungen ist Niederschlagswasser von Flächen mit 

mittlerer bis starker Verschmutzung einer geeigneten Behandlungsanlage zuzuführen. Entsprechende 

Nachweise gemäß DWA-Merkblatt M153 in Verbindung mit dem DWA-Arbeitsblatt A102 sind im Rahmen 

des Bauantrages vorzulegen. Es wird empfohlen, belastetes Niederschlagswasser in separaten 

Kanalnetzen zu sammeln und vorzubehandeln. 

Das entsprechende Rückhalte- und Versickerungsvolumen auf den privaten Grundstücken ist im Rahmen 

des Bauantrages nachzuweisen. Das Rückhaltevolumen kann in Form von Versickerungs- und 

Rückhaltemulden, Mulden-Rigolen-Anlagen, Regenrückhaltebecken, auch in Kombination mit Zisternen 

oder in einer sinnvollen Kombination der vorgenannten Anlagen, bereitgestellt werden. Abläufe und 

Notüberläufe der vorgenannten Anlagen sind an das Regenwassersystem anzuschließen. Die 

höchstzulässige Drosselspende bei der Einleitung der privaten Rückhalteanlagen in öffentliche 

Regenwasserbeseitigungsanlagen ist im Rahmen des Bauantrages abzustimmen. Es gelten die aktuellen 

anerkannten Regeln der Technik. 

Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist über offene Gräben geplant, die im Bebauungsplan 

als öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Graben“ festgesetzt sind. Dieser ist aufgrund des 

vorhandenen Gefälles im Bestandsgelände abzuböschen, weshalb die Grünfläche auf eine Breite von ca. 

6,0 m dargestellt ist, innerhalb derer neben der Grabensohle auch die notwenige Böschung umzusetzen 

ist. 

Die vorgesehenen Gräben führen größtenteils entlang von Wirtschaftswegen, um deren Reinigung und 

Pflege sicherzustellen. An Kreuzungen mit Flurwegen ist der Graben zu verrohren.  

Die Gräben leiten an zwei Stellen in den Thiersbach ein. Aufgrund dessen ist das Gewässer parallel zu den 

Erschließungsmaßnahmen auszubauen, wie in Kapitel 3.1.4 bereits näher beschrieben wird.  
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4.4 Müllentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt über das Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebirge. Dieses 

betreibt das operative Geschäft wie die Restmüll-, Bioabfall- und Papierabfuhr sowie die Abfallentsorgungs- 

und Wertstofferfassungsanlagen und schließt Entsorgungsvereinbarungen mit Dritten. Das 

Kommunalunternehmen Umweltschutz Fichtelgebirge hat seinen Sitz in Wunsiedel. 

Im Landkreis stehen darüber hinaus noch die Erdreich- und Bauschuttdeponie Längenau und die Deponie 

Sandmühle zur Verfügung. 

4.5 Sparten 

4.5.1 Strom 

Das Gebiet wird von Bayernwerk mit Strom versorgt. Im Geltungsbereich verläuft eine Mittelspannungs-

Freileitung vom Kreuzungspunkt der beiden Staatsstraßen im Westen, über den kleinen Teich nördlich der 

Gewerbefläche 2 bis zum Thiersbach und dort entlang des Gewässers in Richtung Thiersheim. Die Leitung 

ist im Rahmen der Erschließung umzuverlegen. Darüber hinaus verläuft ein Mittelspannungs-Kabel entlang 

eines Feldweges, das ebenfalls im Rahmen der Erschließung umzuverlegen ist.  

Ein Anschluss an das vorhandene 20kV-Netz ist in jedem Fall gesichert. Für eine Leistungsbereitstellung von 

mehr als 5 MW muss jedoch eine Netzverstärkung erfolgen. Diese ist im Umfang abhängig von der 

benötigten Leistung im zukünftigen Gewerbepark im Endausbau.  

Durch Bayernwerk kann, ausgehend vom Umspannwerk in Röslau, außerdem ein Anschluss über eine 

erdverkabelte Doppelleitung erfolgen. Im Bereich des zukünftigen Gewerbeparks ist für diesen Fall eine 

entsprechende Umspannstation vorzusehen.  

4.5.2 Gas 

Eine Versorgung des Gewerbeparks mit Gas ist derzeit nicht geplant.  

Durch die Energieversorgung Selb-Marktredwitz GmbH, ESM, in deren Versorgungsgebiet der Markt 

Thiersheim liegt, kann kein, für gewerbliche Zwecke ausreichend leistungsfähiger Gasanschluss 

bereitgestellt werden. 

Durch die Ferngas Nordbayern GmbH wurde die Möglichkeit einer leistungsfähigen Gasversorgung für die 

geforderten Anschlusswerte von max. 200 MW Hs, 1.375.000 MWh HS/a bei 50 bar Druck geprüft. 

Das Gebiet kann grundsätzlich sowohl von Westen als auch von Osten her versorgt werden. Von Osten her 

wäre der Anschluss an die FGN-Leitung Nr. 2, DN 200, PN 64 möglich. Der voraussichtliche Verlauf der 

Anschlussleitung führt von Rosenbühl (nördlich von Arzberg), südlich an Thiersheim vorbei. Um das Plan-

gebiet zu erreichen, ist die Querung des Wasserschutzgebiets und der BAB A 93 südlich von Thiersheim 

nötig. Von Westen her wäre der Anschluss an die FGN-Leitung Nr. 1/090, DN 200, PN 64 bei Wintersreuth 

(südlich Holenbrunn) möglich. Von dort würde die Trasse die Bahnstrecke Regensburg / Oberkotzau queren 

und dann nach Norden schwenken. Östlich von Göpfersgrün müsste das Wasserschutzgebiet der 

Bernsteiner Gruppe gequert werden. Eine Versorgung des Gebietes mit einem Druck von 50 bar ist zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt weder von Osten noch von Westen her möglich. 

4.5.3 Energieversorgung 

Die Versorgung des Gebiets mit Wärme über einen Anschluss an die Nahwärmeversorgung der Stadt 

Wunsiedel oder vergleichbare Erzeuger kann nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand nicht 

wirtschaftlich erfolgen. 

Im Sinne des Klimaschutzes möchte die Gemeinde dennoch gerne Nahwärme zur Verfügung stellen und 

zieht deshalb die Errichtung eines zentralen Blockheizkraftwerkes in Erwägung. Bis zur nächsten 

Auslegungsrunde ist hier mit genaueren Angaben zu rechnen. 
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4.5.4 Medien 

Ein leistungsfähiger Zugang zur Medieninfrastruktur ist eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 

Vermarktung gewerblicher Bauflächen. Neben dem Zugang zur Telekommunikation ist hierbei der 

Anschluss an ein Glasfaserdatennetz wesentlicher Bestandteil. Das Gewerbegebiet „Am Plärrer“ verfügt 

bereits über einen Anschluss an die 50 Mbit/s Versorgung. Von dort aus ist auch die Versorgung des 

geplanten Gewerbeparks möglich. 

5 UMWELTBERICHT 

Maßnahmen zur Landschaftspflege, Grünordnung und erforderlichen Ausgleichsflächen werden derzeit 

erarbeitet. Der Umweltbericht wird derzeit erstellt und wird im Rahmen der zweiten Auslegungsrunde als 

Anlage der Begründung in den Planunterlagen ergänzt. Da derzeit noch nicht final feststeht, welche der 

potenziellen Ausgleichsflächen dem Zweckverband tatsächlich zur Verfügung stehen, konnte bisher noch 

keine Ausgleichsfläche berechnet werden. Die nach dem neuen Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur 

und Landschaft Eingriffsregelung in der Bauleitplanung" vom 16.12.2021 ermittelten, erforderlichen 

Wertpunkte zur Kompensation des Eingriffes müssen nach Festlegung eines möglichen Zielzustandes der 

Ausgleichsflächen noch in Flächenangaben umgerechnet werden. Dies ist jedoch erst möglich, wenn die 

Grundstücksverhandlungen abgeschlossen sind.  

6 ANLAGEN ZUR BEGRÜNDUNG 

Lärmschutzgutachten Wolfgang Sorge, Ingenieurbüro für Bauphysik GmbH & Co. KG 
Stand 13.12.2021 

Bodengutachten Piewak & Partner GmbH 
Stand 25.11.2021 

7 GESETZE UND VERORDNUNGEN 

Grundlage für das Bauleitplanverfahren sind die Vorgaben in den nachfolgend aufgeführten 

wesentlichsten Gesetzen und Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Verfahrens. 

Auf eine vollständige Aufführung der Gesetze wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.  

• Baugesetzbuch (BauGB) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674) m.W.v. 30.04.2022 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802) m.W.v. 23.06.2021 

• Planzeichenverordnung (PlanZV) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802) m.W.v. 23.06.2021 

• Bayerische Bauordnung (BayBO) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt 

geändert durch § 4 des Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBI. S. 286) 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

In der letzten Neufassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt 

geändert durch Artikel 1 vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908) m.W.v. 01.03.2022 

• Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)  

In der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt 

geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GVBl. S. 352) 




